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Identität und ladungsfähige 
Anschrift des Versicherers

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO)
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb), Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender), Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de, Homepage: www.g-v-o.de
Tel. 0441 9236-0, Fax 0441 9236-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover
IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Hauptgeschäftstätigkeit 
des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der Verwaltung von Versicherun-
gen.

Aufsichtsbehörde 
des Versicherers

Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsbedingungen/ 
Merkmale der 
Versicherungsleistung

Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merk-
blatt zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten haben und ob 
Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen 
entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Erhoben werden ledig-
lich Kosten für Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
1. § 33 VVG Fälligkeit (1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart sind, 

die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen.

(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Über-
mittlung der Prämie erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

2. § 37 VVG Zahlungsverzug 
bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. § 38 VVG Zahlungsverzug 
bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.
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SEPA-Lastschriftmandat Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt Folgen des:

Sie ermächtigen uns widerrufl ich, die zu entrichtenden Versicherungs beiträge zu Lasten des von 
Ihnen genannten Kontos mittels Einzie hungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei tens des kontoführenden Kre-
ditinstituts keine Verpfl ichtung zur Einlö sung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte 
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten.

Sie können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Belas tungsdatum - die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingun-
gen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

Risikohinweise für 
Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risi-
kogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einfl uss hat. In der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige Erträge.

Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspfl ichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: GVO 
Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, Osterstraße 15, 26122 Oldenburg.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von 
Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche Zahlweise vereinbart ist. Ist die 
½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/180 
der von Ihnen für ein ½ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die ¼ jährliche Zahlweise vereinbart, 
handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/90 der von Ihnen für ein ¼ Jahr zu 
zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen 
Betrag in Höhe von 1/30 der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prämie. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezoge-
ne Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Zustandekommen des Vertrages Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt 
des Versicherungsscheines nach Antragstellung (Antragsmodell) zustande.

Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers diesem vorliegen, falls der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet 
hat. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit recht-
zeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein benannten Ver-
tragsbeginn.

Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert, 
beginnt der Versicherungsschutz zu diesem Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag 
unverzüglich zahlt.

Laufzeit Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis 
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
der anderen Partei eine Kündigung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist. Bei 
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen 
können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten ergeben.

Anwendbares Recht, zuständiges 
Gericht

Es fi ndet deutsches Recht Anwendung.

Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen der GVO gegen 
den Versicherungsnehmer richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG 
kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Mitgliedschaft bei der GVO Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied der GVO, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart wurde.
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Beschwerdeverfahren Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. An den Versicherungsom-
budsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichts-
behörde

Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Originalunterlagen Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege 
spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen.

Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die die Übereinstimmung des 
gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Wichtige Hinweise zur Erhaltung 
des Versicherungsschutzes

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeige-
pfl icht.
Bitte beachten Sie diesen Hinweis, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss - Vorvertragliche Anzeige pfl ichten
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die 
dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzuge ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler ma chen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), Oster-
straße 15, 26122 Oldenburg, schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie falsche oder unvoll-
ständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertragllchen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerhebli-
chen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige pfl icht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war. Unsere Leis-
tungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertrags zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli che Anzeigepfl icht lediglich ein-
fach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepfl icht schuld los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zu gang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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VIT TOP-VIT
Aufräum-, Abbruchkosten-, Bewegungs- und Schutzkosten  

Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume bis 10.000 € bis 10.000 €

Außenwandverkleidungen — 

Außerkraftsetzung und Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 1 Jahr bis 1 Jahr

Austritt gasförmiger Stoffe (nicht nur Wasserdampf)  

Austritt von sonstigen Flüssigkeiten  

Austritt von wärmetragenden Flüssigkeiten aller Art  

Bissschäden an elektrischen Anlagen und Dämmungen  

Blindgängerschäden  

Brennstoffvorräte für Sammelheizungen bis 15.000 € 

Bruchschäden an Ableitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück — bis 2.500 €

Bruchschäden an Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstückes — bis 2.500 €

Bruchschäden an Armaturen nicht nur bei Frost  

Bruchschäden an Gasleitungen  

Bruchschäden an  Heizkörpern-, Heizkesseln und Boilern nicht nur bei Frost  

Bruchschäden an Wasserlösch-, Berieselungs- und Regenwassernutzungsanlagen  

Datenrettungskosten in der Privatversicherung bis 500 € bis 500 €

Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse  

Einschluss von Nutzwärmeschäden  

Entschädigung bei technischem Fortschritt bis 110 % bis 110 %

Erneuerbare Energien — 

Fahrzeuganprall  

Fehlalarm durch Rauchmelder bis 10.000 € bis 10.000 €

Feuerrohbauversicherung  

Fußbodenheizungen/ Fußbodenerwärmungen  

Gärtnerische Anlagen bis 5.000 € bis 5.000 €

Gebäudeschäden durch gewaltsamen Zutritt der Polizei/Feuerwehr  

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte  

Gefahrerhöhungsklausel — 

Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör (z.B. Gemeinschaftswaschmaschinen- und 
trockner, Brennstoffvorräte, Garten- und Gerätehäuser, Garagen/ Carports, usw.) bis 15.000 € bis 15.000 €

Vom Mieter entferntes Zubehör, das auf dem Grundstück gelagert wird  

Graffi tischäden bis 5.000 € bis 15.000 €

Grobe Fahrlässigkeit — 

Hotelkosten bis 100 € pro Tag/ 
max. 150 Tage

bis 100 € pro Tag/ 
max. 150 Tage

Induktionsschäden  

Innere Unruhen — bis 15.000 €

Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen/ Bedingungsgarantie  

Keine Leistungsbeschränkung wegen versehentlicher Obliegenheitsverletzung  

4

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver tragsänderung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Be gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände rung erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätz lich oder arglistig 
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich 
der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kün digung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Aus-
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell vertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichti gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ih rem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen in unseren Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.

Hinweis- und Informationssystem 
(HIS)

Die GVO meldet an das von der informa IRFP GmbH betriebene Informations- und Hinweis-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die z.B. auf 
einen Versicherungsbetrug hindeuten können und damit einer weiteren näheren Prüfung be-
dürfen.
Weitere Informationen zum HIS fi nden Sie unter www.informa-irfp.de.
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VIT TOP-VIT
Aufräum-, Abbruchkosten-, Bewegungs- und Schutzkosten  

Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume bis 10.000 € bis 10.000 €

Außenwandverkleidungen — 

Außerkraftsetzung und Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 1 Jahr bis 1 Jahr

Austritt gasförmiger Stoffe (nicht nur Wasserdampf)  

Austritt von sonstigen Flüssigkeiten  

Austritt von wärmetragenden Flüssigkeiten aller Art  

Bissschäden an elektrischen Anlagen und Dämmungen  

Blindgängerschäden  

Brennstoffvorräte für Sammelheizungen bis 15.000 € 

Bruchschäden an Ableitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück — bis 2.500 €

Bruchschäden an Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstückes — bis 2.500 €

Bruchschäden an Armaturen nicht nur bei Frost  

Bruchschäden an Gasleitungen  

Bruchschäden an  Heizkörpern-, Heizkesseln und Boilern nicht nur bei Frost  

Bruchschäden an Wasserlösch-, Berieselungs- und Regenwassernutzungsanlagen  

Datenrettungskosten in der Privatversicherung bis 500 € bis 500 €

Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse  

Einschluss von Nutzwärmeschäden  

Entschädigung bei technischem Fortschritt bis 110 % bis 110 %

Erneuerbare Energien — 

Fahrzeuganprall  

Fehlalarm durch Rauchmelder bis 10.000 € bis 10.000 €

Feuerrohbauversicherung  

Fußbodenheizungen/ Fußbodenerwärmungen  

Gärtnerische Anlagen bis 5.000 € bis 5.000 €

Gebäudeschäden durch gewaltsamen Zutritt der Polizei/Feuerwehr  

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte  

Gefahrerhöhungsklausel — 

Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör (z.B. Gemeinschaftswaschmaschinen- und 
trockner, Brennstoffvorräte, Garten- und Gerätehäuser, Garagen/ Carports, usw.) bis 15.000 € bis 15.000 €

Vom Mieter entferntes Zubehör, das auf dem Grundstück gelagert wird  

Graffi tischäden bis 5.000 € bis 15.000 €

Grobe Fahrlässigkeit — 

Hotelkosten bis 100 € pro Tag/ 
max. 150 Tage

bis 100 € pro Tag/ 
max. 150 Tage

Induktionsschäden  

Innere Unruhen — bis 15.000 €

Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen/ Bedingungsgarantie  

Keine Leistungsbeschränkung wegen versehentlicher Obliegenheitsverletzung  



82

VIT TOP-VIT
Kosten für die Dekontamination von Erdreich 20 % der VS 20 % der VS

Kosten für die Wiederbeschaffung von Ausweisen  bis 250 €  bis 250 €

Löschmittelkosten der Feuerwehr  

Maklerklausel — 

Mehrkosten durch Preissteigerung  

Mehrkosten infolge behördlicher Aufl agen bis 25.000 € bis 25.000 €

Mehrkosten für energieeffi ziente Elektrogeräte — bis 50 %, max. 2.500 €

Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Reparatur durch nachhaltige Unternehmen — bis 50 %, max. 2.500 €

Mehrwertsteuer bei der gleitenden Neuwertversicherung  

Mietausfall, Mietwert bis 36 Monate bis 36 Monate

Mietausfall bei Mietbeginn nach Schadeneintritt  

Mietausfall wegen Schäden in der Nachbarschaft  

Gewerblicher Mietausfall  

Ortsüblicher Mietwert, auch bei unentgeltlicher Wohnungsüberlassung  

Psychologische Betreuung bis 1.000 € bis 1.000 €

Radioaktive Isotope — 

Rauch- und Rußschäden  

Rußschäden auch ohne versicherten Brandherd  

Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes  

Regen-und Schmelzwasser, Schnee und Eis, Reinigungs- und Planschwasser — bis 5.000 €/ SB 250 €

Regiekosten ab 5.000 € Schaden ab 5.000 € Schaden

Rohrverstopfung bis 2.500 €/ SB 250 € bis 2.500 €/ SB 250 €

Rohrverstopfung auch ohne versicherten Schaden — bis 2.500 €/ SB 250 €

Rohrverstopfung auch in Regenfallrohren nach LW-Schaden bis 2.500 €/ SB 250 € bis 2.500 €/ SB 250 €

Rückreisekosten auch für mitreisende Angehörige des VN-Haushaltes  

Rückreise aus dem Urlaub Schaden > 10.000 € Schaden > 10.000 €

Rückstau  

Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen  

Sachverständigenkosten Schaden > 20.000 €/  
bis 100 % 

Schäden durch Überschallknall  

Seng- und Schmorschäden bis 3.000 € bis 6.000 €

Sicherungs- und provisorische Reparaturkosten (auch das Absperren von Straßen, Wegen 
und Grundstücken)  

Stromschwankung und Kurzschluss (Überspannung)  

Transport- und Lagerkosten bis 12 Monate bis 12 Monate

Unbemannte Flugkörper  

Überschallknall  

Verkehrssicherungsmaßnahmen  

Verpuffung  

Versehensklausel — 

Vorsorge für Neu-, An- und Umbauten bis 50.000 € 

Wasserverlust/ Gasverlust bis 1.000 € bis 5.000 €

Wasseraustritt aus Schwimmbecken, Wasserbetten und Aquarien  

Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks bis 5.000 € bis 5.000 €

Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück bis 5.000 € bis 5.000 €

Wiederbepfl anzungskosten bis 10.000 €/ SB 
500 €

bis 10.000 €/ SB 
500 €
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Abschnitt A
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse
1. Versicherungsfall Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
b) Leitungswasser,

c) Naturgefahren
aa) Sturm, Hagel,
bb) Weitere Elementargefahren, soweit gesondert vereinbart, zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen. Jede der Gefahrengruppen nach a), b) und c) aa) kann auch einzeln versichert 
werden.
Die Gefahrengruppe nach c) bb) kann ausschließlich in Verbindung mit einer oder mehreren unter a) 
bis c) aa) genannten Gefahren versichert werden.

2. Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

a) Ausschluss Krieg              
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
b) Ausschluss Innere Unruhen           
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
innere Unruhen.
c) Ausschluss Kernenergie              
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
1. Versicherte Gefahren und 
Schäden       

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand,

b) Blitzschlag,

c) Überspannung durch Blitz,

d) Explosion, Implosion,

e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung zerstört oder beschädigt 
werden oder abhandenkommen.

2. Brand      Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag               Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. Überspannungs-, Überstrom- 
oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind.                 
Spuren eines Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befi ndlichen Antennen oder anderen 
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich.

4. Überspannung durch Blitz              Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss 
infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten 
elektrischen Einrichtungen und Geräten entsteht.

5. Explosion, Implosion           a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfi ndet. Wird im Inneren eines 
Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.
b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

6. Nicht versicherte Schäden             Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben,

b) Sengschäden,

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen,
d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der 
Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in 
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.                
Die Ausschlüsse gemäß b) bis d) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich 
an anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 3 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren,             
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen,              

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,           

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen; sofern diese Rohre nicht Bestandteil von 
Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind,
b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:             
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aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Toiletten, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,            
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Rohre von 
Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von 
Gebäuden            

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen 
soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befi nden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden          Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig 
austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.             
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 
verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder 
deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- 
Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus 
Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein.                
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch         

aa) Regenwasser aus Fallrohren,

bb) Plansch- oder Reinigungswasser,    

cc) Schwamm,   

dd) Grundwasser, stehendes oder fl ießendes Gewässer, Überschwemmung oder 
Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,       
ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,              

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat,   
gg) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,              
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an 
der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage,             
ii) Sturm, Hagel,               

jj) Wasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, 
die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befi ndlichen Sachen.

§ 4 Naturgefahren
1. Versicherte Gefahren und 
Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Sturm, Hagel,

b) weitere Elementargefahren, sofern vereinbart               
aa) Überschwemmung,                
bb) Rückstau,              
cc) Erdbeben,            
dd) Erdsenkung,          
ee) Erdrutsch,           
ff) Schneedruck,             
gg) Lawinen,               
hh) Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Sturm, Hagel a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort 
(Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/ Stunde).           
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass             
aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in 
einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass              
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich 
verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.
b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

c) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen             
aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden,
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bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden, wirft,
cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an versicherten Sachen,

dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi nden, baulich verbunden sind,
ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befi nden, baulich verbunden sind.

3. Weitere Elementargefahren a) Überschwemmung              
Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit 
erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge,

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder bb).

b) Rückstau                
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen 
Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.
c) Erdbeben                
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge 
im Erdinneren ausgelöst wird.              
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes 
Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein 
Erdbeben entstanden sein kann.
d) Erdsenkung               
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.
e) Erdrutsch               
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
f) Schneedruck             
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
g) Lawinen            
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.
h) Vulkanausbruch            
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit 
Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Sturmfl ut,

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine der 
versicherten Naturgefahren (siehe Nr. 1 a) entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen,
cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen (siehe Nr. 3 a) cc),

dd) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein 
versichertes Erdbeben ausgelöst wurden,
ee) Trockenheit oder Austrocknung.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befi ndlichen Sachen,
bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

5. Selbstbehalt a) Bei Schäden durch Gefahren gemäß Ziffer 3 wird im Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von 10 % des entschädigungspfl ichtigen Betrages, mindestens 500,- €, höchstens jedoch 
5.000,-€, abgezogen.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
1. Beschreibung des Versiche-
rungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem 
im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück.             
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den 
Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Defi nitionen a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der 
überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einfl üsse schützen 
können.
b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung 
mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. 
Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifi sch geplant und gefertigt sind.
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befi nden oder außen am 
Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmungen des 
versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und 
Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.
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bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden, wirft,
cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an versicherten Sachen,

dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi nden, baulich verbunden sind,
ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befi nden, baulich verbunden sind.

3. Weitere Elementargefahren a) Überschwemmung              
Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit 
erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge,

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder bb).

b) Rückstau                
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen 
Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.
c) Erdbeben                
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge 
im Erdinneren ausgelöst wird.              
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes 
Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein 
Erdbeben entstanden sein kann.
d) Erdsenkung               
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.
e) Erdrutsch               
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
f) Schneedruck             
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
g) Lawinen            
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.
h) Vulkanausbruch            
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit 
Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Sturmfl ut,

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine der 
versicherten Naturgefahren (siehe Nr. 1 a) entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen,
cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen (siehe Nr. 3 a) cc),

dd) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein 
versichertes Erdbeben ausgelöst wurden,
ee) Trockenheit oder Austrocknung.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befi ndlichen Sachen,
bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

5. Selbstbehalt a) Bei Schäden durch Gefahren gemäß Ziffer 3 wird im Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von 10 % des entschädigungspfl ichtigen Betrages, mindestens 500,- €, höchstens jedoch 
5.000,-€, abgezogen.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
1. Beschreibung des Versiche-
rungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem 
im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück.             
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den 
Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Defi nitionen a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der 
überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einfl üsse schützen 
können.
b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung 
mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. 
Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifi sch geplant und gefertigt sind.
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befi nden oder außen am 
Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmungen des 
versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und 
Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.
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d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des  Versicherungsgrundstücks 
fest verbundenen Sachen.
e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/ sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude 
steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort 
derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/ den im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, 
Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und 
Verkabelung).
b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – 
Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat 
und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen.
c) Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen. Kosten für die Wiederherstellung 
von elektronisch gespeicherten Daten und  Programmen sind nur versichert, soweit dies gesondert im 
Versicherungsvertrag vereinbart ist.

4. Gesondert versicherbar a) Abweichend von Nr. 3 b) gelten in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – 
Sachen als versichert, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt.
b) Als Grundstückbestandteile gelten mitversichert, soweit sie sich auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstück befi nden:
aa) Carports,
bb) Gewächs- und Gartenhäuser,
cc) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken),
dd) Hof- und Gehwegbefestigungen,
ee) Hundehütten,
ff) Masten- und Freileitungen,
gg) Wege- und Gartenbeleuchtungen.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen 
des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums 
sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit 
entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.            
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpfl ichtet, dem 
Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten
1. Versicherte Kosten          Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und tatsächlich angefallenen

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten
Für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den 
Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern und Vernichten.
b) Bewegungs- und Schutzkosten,
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.
c) Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) und b) ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

§ 8 Mehrkosten
1. Versicherte Mehrkosten             Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles 

tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige Mehrkosten durch

a) behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen,

b) Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles.

2. Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkun-
gen

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind 
die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wären.
d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 3 ersetzt.
e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.
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3. Mehrkosten durch 
Preissteigerungen nach Eintritt 
des Versicherungsfalles

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich 
veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.  
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstan-
denen Preissteigerungen jedoch ersetzt.
d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts 
zum Neuwert ersetzt.

§ 9 Mietausfall, Mietwert
1. Mietausfall, Mietwert          Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infol-
ge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise verweigert haben,
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des 
Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles 
unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar 
gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann,
c) auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verursachten zusätzlichen 
Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar 
sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.
b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume       Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des ortsüblichen 
Mietwertes vereinbart werden.

4. Gesondert versicherbar a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens            
Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust 
bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 12 Monaten ersetzt, höchstens 
jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.
b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des Schadens War das Gebäude 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer 
die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt 
entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme und Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes
1. Vereinbarte 
Versicherungswerte              

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung fi nden, wenn die 
versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der 
Entschädigungsberechnung.
a) Gleitende Neuwert

aa) Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand herzustellen, ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Maßgebend ist der 
ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und 
Planungskosten.
Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, 
dass die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter 
müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
bb) Nicht Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es 
sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Mehrkosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese 
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.
cc) Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach a) aa) an die Baukostenentwicklung an 
(siehe Abschnitt A § 12 Nr. 2). Es besteht insoweit Versicherungsschutz auf der Grundlage des 
ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
dd) Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb des laufenden Versicherungsjahres der Wert 
des Gebäudes erhöht, besteht bis zum Schluss dieses Jahres auch insoweit Versicherungsschutz.
b) Neuwert

aa) Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art 
und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe 
kommen.
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bb) Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es 
sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Mehrkosten. Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles 
und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.
c) Zeitwert
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b) abzüglich der Wertminderung 
insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad.
d) Gemeiner Wert
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. Ist 
Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der gemeine 
Wert.
Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr 
zu verwenden ist.
Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude 
sind, entspricht dem für das Gebäude vereinbarten Versicherungswert.

2. Versicherungssumme a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die 
Versicherungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen.
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die 
Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisse dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.
d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem 
Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
Abschnitt A § 13 Nr. 9).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherung
1. Ermittlung der Versicherungs-
summe in der gleitenden Neu-
wert-Versicherung

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (siehe  Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) zu 
ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914  ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“).             
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 
wird,
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 
angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes 
zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer 
bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung 
vor (Unterversicherungsverzicht).
b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung 
gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch 
die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den 
Regelungen über die Anzeigepfl ichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter 
Versicherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein.
c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies 
gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb des zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
laufenden Versicherungsjahres durch bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Prämie in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
1. Berechnung der Prämie Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte 

Prämiensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a).
Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch Multiplikation der vereinbarten 
Grundprämie 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz) mit dem 
jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes (siehe 
Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für 
das in diesem Jahr beginnende Versicherungsjahr entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für 
den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tarifl ohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des 
Baupreisindexes zu 80 % und die des Tarifl ohnindexes zu 20 % berücksichtigt, und zwar der jeweilige 
Index auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet.
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c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie innerhalb eines Monats, nachdem 
ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als 
Neuwertversicherung (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 b) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prämie und 
mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. Das Recht des 
Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher 
Überversicherung bleibt unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung
1. Gleitende Neuwert- und 
Neuwertversicherung

a) Der Versicherer ersetzt
aa) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes (einschließlich 
der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles,
bb) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen 
Reparaturkosten unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles,
cc) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.
b) Behördliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und technisch brauchbare 
Sachsubstanz der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) berücksichtigt, 
soweit
aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden oder
bb) nicht aufgrund behördlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war. Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für diese 
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.
c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) 
angerechnet.

2. Zeitwert Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten Gebäuden den Neuwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles abzüglich 
der Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad,
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen 
Reparaturkosten unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles,
c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis 
von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
unter Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend dem insbesondere durch das Alter und den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand,
d) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) bis c) 
angerechnet.

3. Gemeiner Wert Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte 
Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile 
(gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) 
ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten 
Entschädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten 
Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt 
ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.
b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) und 
versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9) gilt a) entsprechend.

7. Neuwertanteil In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer 
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und 
Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an 
der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 c) 
unter Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend dem insbesondere durch das Alter und den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpfl ichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet.



179

8. Gesamtentschädigung, Kosten 
auf  Weisung des Versicherers

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen (siehe 
Abschnitt A § 5), versicherte Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalls 
bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung 
einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversicherung 
(siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neuund 
Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 
b) – Nr. 1 c) niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), 
wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag 
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt 
für die Berechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalles 
bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur 

Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.            
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem 
der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des 
Neuwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten 
Entschädigung einschließlich etwaiger nach Nr. 3 b) gezahlter Zinsen verpfl ichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspfl icht 
besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt 
zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 % Zinsen pro Jahr. 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu 
berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen,

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft,
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 
von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 

Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum 
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist 
der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine 
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend 
für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles,
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten,
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c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen,

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert.

5. Verfahren nach Feststellung Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien  gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die 
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur  Hälfte.

7. Obliegenheiten Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht 
berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschriften
1. Sicherheitsvorschriften Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer 
und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen,
b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufi g zu kontrollieren 
und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten,
c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufi g zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten,
d) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden,

aa) bei rückstaugefährdeten Räumen Rückstausicherungen funktionsbereit zu halten und

bb) Abfl ussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten.

2. Folgen der 
Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in Abschnitt B § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
1. Anzeigepfl ichtige 
Gefahrerhöhung

Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat,

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder 
teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen,
d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird.

2. Folgen einer Gefahrerhöhung Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt B § 9 Nr. 3 bis Nr. 5.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen
1. Rechtsverhältnisse nach 
Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle 
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 
ergebenden Rechte und Pfl ichten des Versicherungsnehmers ein.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des 
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der 
Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepfl ichten a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
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c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpfl ichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B
§ 1 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
1. Wahrheitsgemäße und 
vollständige Anzeigepfl icht von 
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen.           
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung 
der Anzeigepfl icht

a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pfl ichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpfl ichtet, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepfl icht sich auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der 
Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, 
auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

5. Vertreter des 
Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der 
Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer 
kann sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des 
Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2a), zum Rücktritt (Nr. 2b) und zur 
Kündigung (Nr. 2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages

1. Beginn des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt.

2. Dauer Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
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4. Kündigung bei mehrjährigen 
Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum  Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugehen.

5. Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne  dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Nachweis bei angemeldetem 
Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündigung des 
Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder  Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung 
zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

7. Wegfall des versicherten 
Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Ratenzahlung Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine 
Entschädigung fällig wird.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
1. Fälligkeit der Erst- oder 
Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder 
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

2. Rücktrittsrecht des 
Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

3. Leistungsfreiheit des 
Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem  nach Nr. 1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

§ 5 Folgeprämie
1. Fälligkeit a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer 
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht nach

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.  
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach 
Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet.  
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren
1. Pfl ichten des 
Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
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4. Kündigung bei mehrjährigen 
Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum  Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugehen.

5. Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne  dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Nachweis bei angemeldetem 
Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündigung des 
Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder  Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung 
zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

7. Wegfall des versicherten 
Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Ratenzahlung Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine 
Entschädigung fällig wird.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
1. Fälligkeit der Erst- oder 
Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder 
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

2. Rücktrittsrecht des 
Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

3. Leistungsfreiheit des 
Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem  nach Nr. 1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

§ 5 Folgeprämie
1. Fälligkeit a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer 
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht nach

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.  
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach 
Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet.  
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren
1. Pfl ichten des 
Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
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2. Änderung des Zahlungsweges Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpfl ichtet 
ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.  
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer nur derjenige Teil der Prämie 

zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr 
bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das 
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden  Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der  Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste 
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der 
Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder 
die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpfl ichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften,

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen.              Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen,
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen,
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten,
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu handeln,
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen,

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen,
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren,
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspfl icht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspfl icht zu gestatten,
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann,
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b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei 
Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der 
Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpfl ichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 

die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. (siehe 
hierzu Abschnitt A § 17)
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pfl ichten des 
Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder 
Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

a) Kündigungsrecht 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), kann der  Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des 
Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3  erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen 
Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pfl ichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, 
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pfl icht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.
c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspfl icht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
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§ 10 Überversicherung 1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepfl icht Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpfl ichtet, dem 

Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und der Versicherungsumfang anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung 
der Anzeigepfl icht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei 
Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigt die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn das gesamte Risiko nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung 
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn das gesamte Risiko in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der 
Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Umfang herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung des Vertragsumfanges und Anpassung der 
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die 
verhältnismäßige Herabsetzung des Vertragsumfanges und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse 

eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem 
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den  Versicherungsnehmer den Nachweis 
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 
abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz
1. Aufwendungen zur Abwendung 
und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
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b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Entschädigungsgrenze je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und 
Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.  
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten 
nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen. 

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von 
Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung 
von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 

kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung 
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 
zulässig.

2. Kündigung durch 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim  Versicherungsnehmer 
wirksam.

§ 16 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspfl icht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach 
Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der  Versicherungsnehmer den 
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 

bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
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b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Entschädigungsgrenze je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und 
Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.  
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten 
nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen. 

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von 
Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung 
von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 

kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung 
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 
zulässig.

2. Kündigung durch 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim  Versicherungsnehmer 
wirksam.

§ 16 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspfl icht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach 
Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der  Versicherungsnehmer den 
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 

bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
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2. Nichtanzeige einer Anschriften- 
bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes 
gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung            

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs 
abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des 
Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene 
Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und während des 
Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den 
Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der  Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich 
gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten 
zurechnen lassen.

§ 21 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer 
oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den 
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich  zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der 
Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen 
Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den 
Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Wohngebäudeversicherung VIT

(VGB 2012 GVO)
- Stand 01.07.2017  -
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In teilweiser Abänderung und Erweiterung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Wohngebäudeversicherung 
(VGB 2012 der GVO) gelten die folgenden Klauseln als Ergänzungen zum Versicherungsumfang, sofern die versicherte Gefahr 
Feuer, Leitungswasser bzw. Sturm/Hagel versichert ist:
(FWS)  Aufräum-, Abbruchkosten-, 
Bewegungs- und Schutzkosten.

Abweichend von A § 7 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
o.a. Kosten zusätzlich bis 100 % der Versicherungssumme mitversichert.

(S)  Aufwendungen für die Beseiti-
gung umgestürzter Bäume

1. In Erweiterung von A § 7.1 VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für 
das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter 
Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten 
ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000,- €.

(FWS)  Außerkraftsetzung 
und Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit Beitragsbefreiung 
gilt gleichzeitig für alle VIT/ TOP-VIT-
Privatsparten

1. Wenn Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos werden, setzen wir den Vertrag 
auf Ihren Wunsch außer Kraft. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur 
für Arbeit arbeitslos gemeldet sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit nachzuweisen.

2. Wir gewähren während der Außerkraftsetzung beitragsfreien Versicherungsschutz mit 
den zuletzt gültigen Versicherungssummen, wenn Sie bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit 
mindestens drei Monaten die Beiträge zu Ihrer Wohngebäudeversicherung bezahlt und das 
58. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der beitragsfreie Versicherungsschutz erlischt mit 
Ende der Arbeitslosigkeit, spätestens jedoch nach insgesamt einjähriger Beitragsfreistellung seit 
Vertragsbeginn.

3. Sofern die Arbeitslosigkeit bei Beantragung der Außerkraftsetzung noch nicht beendet war, 
werden wir von Zeit zu Zeit bei Ihnen anfragen, ob die Arbeitslosigkeit noch andauert. Unterrichten 
Sie uns über das Ende der Arbeitslosigkeit bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt unserer darauf 
folgenden Anfrage, so endet die Außerkraftsetzung gleichzeitig mit dem Ende der Arbeitslosigkeit. 
Anderenfalls wird erst mit Zugang Ihrer Mitteilung die Außerkraftsetzung beendet und der 
Versicherungsschutz wieder in Kraft gesetzt. Endet der beitragsfreie Versicherungsschutz nach 
Nr. 2. vor dem Ende der Arbeitslosigkeit, können Sie eine Unterbrechung vermeiden, indem Sie 
bis spätestens 4 Wochen nach dem Ende des beitragsfreien Zeitraumes die prämienpfl ichtige 
Wiederinkraftsetzung beantragen.

4. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als ein 
Jahr andauert.

5. Bei gebündelten Verträgen gelten die Bestimmungen nach Nr. 4.1 bis 4.4 gleichzeitig für 
folgende Versicherungen, für die bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit mindestens drei Monaten 
die Beiträge bezahlt wurden:
- Privat-Haftpfl ichtversicherung nach dem VIT / TOP-VIT-Konzept einschließlich einer etwa mit                         
versicherten Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung nach dem VIT / TOP-VIT-Konzept.
- Hausratversicherung nach dem VIT / TOP-VIT-Konzept einschließlich einer etwa mitversicherten 
Haushalt-Glasversicherung.
- Unfallversicherung nach dem VIT / TOP-VIT-Konzept.

(FWS)  Bissschäden Mitversichert sind Bissschäden durch Marder und wildlebende Nagetiere an versicherten

a) elektrischen Anlagen und elektrischen Leitungen, die sich auf dem Grundstück befi nden und 
der Versorgung versicherter Sachen dienen,

b) Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern und Außenwänden.

(F)  Blindgängerschäden In Erweiterung von Ziffer 4.4.1 der vereinbarten VGB 2012 GVO ersetzen wir auch Explosions-
schäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen. 

(W)  Bruchschäden an Gasleitungen 1. Versichert sind Bruchschäden an fest auf dem Versicherungsgrundstück verlegten Gasleitun-
gen, die der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 100 % der Versicherungssumme.

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de

Homepage:  www.g-v-o.de
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(W)  Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden

In Erweiterung zu A § 3 Nr. 1 der VGB 2012 GVO ersetzen wir auch nicht nur durch Frost bedingte 
Bruchschäden:

a) an den dort genannten Armaturen,

b) an Heizkörpern, Heizkesseln und Boilern,

c) Wasserlösch-, Berieselungs- und Regenwassernutzungsanlagen.

(FWS)  Datenrettungskosten in der 
Privatversicherung

1. Datenrettungskosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versicherungsort tatsächlich entstandenen, 
notwendigen Kosten für die technische Wiederherstellung - und nicht der Wiederbeschaffung - 
von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmte Daten 
(maschinenlesbare Informationen) und Programme.
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpfl ichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, 
beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind.
Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wiederherstellung.

2. Ausschlüsse

a) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für

aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist (z.B. 
sogenannte Raubkopien)

bb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksicherungs- oder 
Installationsmedium vorhält.

b) Der Versicherer leistetn keine Entschädigung für die Kosten eines neuerlichen Lizenzerwerbs.

3. Entschädigung

a) Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten bis zu einem Betrag von 500,- €.

(FWS)  Einhaltung der Mindeststan-
dards des Arbeitskreises Beratungs-
prozesse

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse (www.beratungsprozesse.de) ist eine Initiative mehrerer 
Vermittlerverbände und Servicegesellschaften.
Der Arbeitskreis empfi ehlt Risikoanalysen und Mindeststandards für die Vermittler. Wir 
garantieren die Einhaltung der Mindeststandards mit dem dort genannten Stand.

(F)  Einschluss von Nutzwärmeschä-
den

Abweichend von A § 2 Nr. 6 d) VGB 2012 GVO sind auch die dort bezeichneten Schäden versi-
chert.

(FWS)  Entschädigung bei techni-
schem Fortschritt

Sofern im Versicherungsfall eine versicherte Sache in ihrem bisherigen technischen Zustand 
nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden kann, wird der technische Fortschritt der versicherten 
Sache mit entschädigt. Wir leisten in diesem Fall über den Ersatz eines Gerätes bzw. einer 
Anlage gleicher Art und Güte hinaus Entschädigung mit den zum Zeitpunkt des Schadenseintritts 
üblichen Standardmerkmalen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Versicherungssumme der versicherten Sache für die 
Wiederbeschaffung der Nachfolgegeneration ausreicht. Die Entschädigung ist pro versicherte 
Sache insgesamt begrenzt auf 110 % des für diese Sache gültigen Versicherungswertes.
Die Versicherungssumme der jeweiligen Gruppe stellt jeweils die maximale Entschädigung dar.

(F)  Fahrzeuganprall 1. In Erweiterung von A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 GVO leisten wir Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen 
Ereignisses abhandenkommen.

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden durch Straßenfahrzeuge und 
Wasserfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern 
des Gebäudes gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen und Wegen.

(F)  Fehlalarm durch Rauchmelder 1. In Erweiterung von den VGB 2012 der GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten 
für einen Fehlalarm des Rauchmelders für nachgewiesene Kosten eines Feuerwehreinsatzes.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000,- €.

(F) Feuerrohbauversicherung 1. Versichert gilt das im Bau befi ndliche Gebäude (nur Neusubstanz).

2. Mitversichert sind bei Neu-/ Rohbauten in der Feuerversicherung die zum Bau des Gebäudes 
bestimmten, auf dem Bauplatz oder seiner unmittelbaren Nähe lagernden Baustoffe soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

(W)  Fußbodenheizungen/ 
Fußbodenerwärmung

Fußbodenheizungen/ Fußbodenerwärmungen sind im Rahmen des Vertrages mitversichert.

(F)  Gärtnerische Anlagen 1.Mitversichert sind Schäden an gärtnerischen Anlagen infolge eines versicherten Feuerschadens. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf  5.000,- €.

2. Zu den typischen gärtnerisch geprägten Anlagen gehören Garten-, Park- und Grünanlagen. 
Sofern eine Anlage nicht ohne weiteres als typisch gärtnerisch geprägte Anlage defi niert werden 
kann, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sie unter Berücksichtigung ihrer Umgebung nach ihrem 
äußeren Erscheinungsbild landschaftsgärtnerisch geprägt ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn die 
Anlage vom Charakter her auch der Erholung, Entspannung, Beruhigung und Freizeitgestaltung 
der Menschen dient.

Gebäudeschäden durch gewaltsamen 
Zutritt der Polizei/ Feuerwehr

In Erweiterung von den  VGB 2012 der GVO leistet der Versicherer Entschädigung für die 
Beseitigung von Gebäudeschäden durch gewaltsamen Zutritt von Polizei oder Feuerwehr.
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(FWS)  Gebäudebeschädigung durch 
unbefugte Dritte

1. In Erweiterung von A § 7 Nr. 1  VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer bei Zwei- oder 
Mehrfamilienhäusern  die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die 
Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die 
dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 
Werkzeuge eingedrungen ist,

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Gebäude einzudringen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 100 % im Rahmen der 
Versicherungssumme.

(FWS)  Grundstücksbestandteile und 
weiteres Zubehör

In Erweiterung von A § 3 Nr. 4b) VGB 2012 GVO sind je Versicherungsfall bis zu einem Betrag von 
15.000,- €  auf dem Versicherungsgrundstück mitversichert:

1. Sofern fest mit dem Boden verankert und im Rahmen der Wertermittlung berücksichtigt:
-  Garten- und Gerätehäuser (nicht Gewächshäuser),
-  Carports.

2. Sofern fest mit dem Boden verankert:
- Saunen, Schwimmbecken und -abdeckungen,
- Hof- und Gehwegbefestigungen,
- Grundstückseinfriedungen,
- Hundehütten, Hundezwinger,
- Masten, elektrische Freileitungen, Gartenlaternen, frei stehende Antennen,
- Wäschespinnen, Spielgeräte,
- Pergolen, Schutz- und Trennwände, Terrassenbefestigungen, frei stehende 
Terrassenüberdachungen.

3. Weiteres (Gebäude-)Zubehör: Dies sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befi nden 
oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden 
Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen.
Dazu zählen auch

a) Brennstoffvorräte für Sammelheizungen,

b) Gemeinschaftswaschmaschinen und -trockner,

c) Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, 
Bodenbelägen, Tapeten).

Mitversichert ist vom Mieter entferntes Gebäudezubehör, das auf dem Versicherungsgrundstück 
gelagert wird.

(FWS)  Graffi tischäden 1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffi ti 
(Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von 
versicherten Sachen im Sinne von A § 5 VGB 2012 GVO verursacht werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt auf  5.000,- €.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, den Schaden dem Versicherer und der Polizei 
unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe der in den VGB 2012 der GVO beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

4. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) verlangen, dass dieser Versicherungsschutz für Graffi ti mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres entfällt.

5. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres kündigen.

(FWS)  Hotelkosten Zusätzlich zu Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind bis 100,- €, maximal für 150 Tage auch 
Kosten für Hotel oder sonstige ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte 
Wohnung durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm/ Hagel unbewohnbar wurde und/ oder die 
Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Nebenkosten (z.B. für Frühstück, 
Telefon etc.) werden nicht erstattet.

(F)  Induktionsschäden Der Versicherer ersetzt auch Induktionsschäden an versicherten Sachen.

Innovationsklausel/ Bedingungsver-
besserungen/ Bedingungsgarantie

1. Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Wohngebäudeversicherung (VGB 2012 GVO) oder die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Besonderen Versicherungsbedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrbeitrag 
geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

2. Wir garantieren, dass die vorliegenden Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung 
ausschließlich zu Ihrem Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises 
Vermittlerrichtlinie - Stand 02/2010 - abweichen.

(F)  Kosten für die Dekontamination 
von Erdreich

1. In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines 
Versicherungsfalls entstehen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder 
auszutauschen,

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten,
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c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der 
Anordnung gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, 
so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden 
Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger 
Verpfl ichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt.

5. Kosten gemäß Nr. 1. gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO.

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20 % der Versicherungssumme begrenzt.

7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. 
Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des 
Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die 
Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des 
Versicherers beruhen.

(FWS)  Kosten für die Wiederbeschaf-
fung von Ausweisen

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Wiederbeschaffung von Ausweisen und 
Dokumenten, die infolge eines Versicherungsfalles zerstört wurden oder abhanden gekommen 
sind und sich auf das versicherte Gebäude/ Grundstück beziehen. Die Entschädigung ist auf 
250,- € je Versicherungsfall begrenzt.

(F)  Löschmittelkosten der Feuerwehr Sofern eine gesetzliche Leistungspfl icht des Eigentümers besteht, werden Löschmittelkosten der 
Feuerwehr im Sinne von Aufräumungskosten ersetzt.

(FWS)  Mehrkosten infolge 
behördlicher Aufl agen

1. Mehrkosten infolge behördlicher Aufl agen sind abweichend von A § 8 VGB 2012 GVO 
mitversichert.

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 
25.000,- €.

(FWS)  Mehrwertsteuer bei der 
gleitenden Neuwertversicherung

Ein Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer besteht im Schadenfall nicht, soweit die 
Versicherungssumme 1914 entsprechend niedriger festgesetzt wurde als der Versicherungswert 
1914. Dies gilt nur, soweit der ortsübliche Neubauwert des Jahres 1914 vereinbart ist.

(FWS)  Mietausfall, Mietwert In Erweiterung zu A § 9 VGB 2012 der GVO gilt folgendes vereinbart:

1. Mietausfall
Die Haftzeit wird auf 36 Monate verlängert.

2. Öffentlich-rechtliche Vorschriften
Wir ersetzen auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften (z. B. 
Wiederaufbaubeschränkungen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert, längstens 
für die Dauer von bis zu maximal 36 Monaten.

3. Schäden in der Nachbarschaft
Mietausfall oder Mietwert werden auch ersetzt, wenn die Räumung des versicherten Gebäudes 
durch eine zuständige Behörde angeordnet wird, weil sich auf einem Nachbargrundstück ein 
Schadenfall ereignet hat, der nach den Bedingungen des vorliegenden Vertrages versichert 
wäre, längstens für die Dauer von bis zu maximal 36 Monaten.

4. Gewerblich genutzte Räume
Sofern das Gebäude zu mindestens 50 % für Wohnzwecke genutzt wurde, werden Mietausfall 
und Mietwert auch für gewerblich genutzte Räume ersetzt, längstens für die Dauer von bis zu 
maximal 36 Monaten.

5. Leerstand nach Wiederherstellung der Räume
Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz Anwendung der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der 
Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von bis zu maximal 
6 Monaten ersetzt.

(FWS)  Prämienanpassung 1. Der Versicherer ist berechtigt, seine Tarife für die Wohngebäudeversicherung 
(Prämiensatz in Promille für die einzelne Risikoart sowie Prämienzuschläge für erweiterten 
Versicherungsschutz) mit sofortiger Wirkung für die bestehenden Versicherungsverträge der 
Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte 
Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung 
der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 
Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung des Anpassungsfaktors (siehe A § 12 VGB 
2012 GVO) eingefl ossen sind, werden dabei nicht noch einmal berücksichtigt.
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2. Sofern sich eine Anpassung nach Ziffer 1. ergibt, kann damit eine Verminderung oder 
eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Bei einer Verminderung ist der Versicherer 
verpfl ichtet, die Absenkung an den Versicherungsnehmer weiterzugeben. Bei einer Erhöhung 
darf die Anpassung nur bis zur Höhe der Tarifprämie im Neugeschäft für vergleichbaren 
Versicherungsschutz erfolgen.

3. Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach Ziffer 1. werden mit Beginn 
der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Hauptfälligkeit.
4. Die sich aus einer Anpassung nach Ziffer 1. ergebende Prämienerhöhung wird der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitteilen. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung kündigen oder die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und 
Neugeschäftsbedingungen verlangen. 

(FWS)  Prämienberechnung mit stei-
gendem Gebäudealter

Das Gebäudealter hat entscheidenden Einfl uss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der 
Schäden notwendigen Beiträge. Aus diesem Grund ergeben sich für Gebäude unterschiedlichen 
Alters unterschiedliche Prämien, welche unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der 
Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet wurden. Zum nächsten 
Hauptfälligkeitstermin eines jeden Jahres wird das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche 
Gebäudealter prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämie herangezogen.

(FWS)  Psychologische Betreuung Benötigen Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person aufgrund eines 
Versicherungsfalles eine psychologische Betreuung übernehmen wir die entstehenden Kosten 
bis max. 1.000,- €, sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht oder ein etwaiger 
anderer Versicherungsschutz nicht ausreichend ist (Subsidiärdeckung).

(F)  Rauch- und Rußschäden 1. Rauch-und Rußschäden sind mitversichert.
2. Als Rauch- und Rußschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen durch Rauch oder  Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem 
Versicherungsgrundstück befi ndlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen 
austritt. Ein versicherter Brandherd muss nicht vorliegen. 
3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des 
Rauches oder Rußes entstehen.

(W)  Regenfallrohre innerhalb des 
Gebäudes

1. In Erweiterung von A § 3 Nr. 4 a) aa)  VGB 2012 GVO gelten Nässeschäden als versichert, 
die durch Leitungswasser entstehen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden 
Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.
2. In Erweiterung von A § 3 Nr. 1 a)  VGB 2012 GVO sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden 
an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

(FWS)  Regiekosten Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Koordination, Beaufsichtigung und 
Betreuung der Wiederherstellung, sofern der ersatzpfl ichtige Schaden 5.000,- € übersteigt.

(W)  Rohrverstopfung 1. Abweichend von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO gilt nach einem nach A § 3 VGB 2012 GVO mitver-
sicherten LW-Schaden die Beseitigung von
a) Rohrverstopfungen
b) Rohrverstopfungen in Regenfallrohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf dem Versi-
cherungsgrundstück als mitversichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500,- € begrenzt.
Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall 
um einen Selbstbehalt von 250,- € gekürzt.
Der Selbstbehalt gilt zusätzlich zu einen vertraglich vereinbarten Selbstbetrag.

(FWS)  Rückreise aus dem Urlaub 1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten nach A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO, wenn der 
Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig Ihre Urlaubs- oder 
Dienstreise abbrechen und an den Schadensort reisen. Ersetzt werden in diesem Fall auch 
entsprechende Fahrtmehrkosten für mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen.
2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,- € übersteigt.
3. Als Urlaubs- oder Dienstreise gilt jede von Ihnen veranlasste Abwesenheit vom Versicherungsort 
von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.
4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem 
benutzten Urlaubs- oder Dienstreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.
5. Sofern nachweislich notwendig, werden auch die Rückreisekosten für mitreisende Angehörige, 
die mit dem Versicherungsnehmer in einem Haushalt leben, übernommen.
6. Sie sind verpfl ichtet, vor der Reise an den Schadensort bei uns Weisungen einzuholen, soweit 
es die Umstände gestatten.

(W)  Rückstau 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Rückstau zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen, sofern eine 
ordnungsgemäß funktionierende Rückstauklappe vorhanden ist.
2. Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fl ießenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus dem 
Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befi nden, oder dessen 
zugehörigen Einrichtungen, austritt.

(FWS)  Sachverständigenkosten Abweichend zu A § 15 Nr. 6 VGB 2012 GVO übernehmen wir ab einer Schadenhöhe  von 20.000,- 
€ bei entschädigungspfl ichtigen Schäden die durch den Versicherungsnehmer zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens in voller Höhe.

(FWS)  Sanktionen Werden schuldhaft prämienrelevante Merkmale falsch angegeben, so kann der Versicherer für 
das erste Versicherungsjahr das Doppelte der Prämie verlangen, die bei richtiger Einstufung 
hätte erhoben werden müssen.
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Prämienrelevant sind insbesondere das Baujahr, die Anzahl der Vorschäden in den letzten 5 
Jahren (in Abhängigkeit der betroffenen Gefahr), die Gebäudeart, die Bauartklasse und ob das 
Objekt ständig oder nicht ständig durch den Versicherungsnehmer selbst oder andere Personen 
bewohnt wird.

(F)  Schäden durch Überschallknall Versichert sind auch Schäden durch Überschallknall. Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 
Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen.

(F)  Seng- und Schmorschäden 1. Versichert sind auch Seng- und Schmorschäden, die nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder Implosion entstanden sind.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,- € begrenzt.
Es wird der Zeitwert (gemäß der dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen) 
entschädigt.

(FWS)  Sicherungs- und 
provisorische Reparaturkosten

In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Sicherungs- und provisorischen Reparaturkosten versichert, wenn zum Schutz 
versicherter Sachen nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen 
Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen vorläufi g verschlossen werden müssen (z. 
B. Notverschalungen, Notverglasungen) oder versicherte Sachen beschädigt wurden und eine 
endgültige Reparatur noch nicht möglich ist.

(F)  Stromschwankung und 
Kurzschluss (Überspannung)

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet der Versicherer ohne 
zusätzliche Begrenzung und ohne Selbstbeteiligung Entschädigung auch für Schäden, die an 
versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 
entstehen.

(FWS)  Transport- und Lagerkosten In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Transport- und Lagerkosten versichert, wenn versicherte Sachen vom Versicherungsgrundstück 
entfernt und während der Wiederherstellung des versicherten Gebäudes extern gelagert werden 
müssen, so lange, bis die Lagerung wieder im Gebäude möglich ist, längstens jedoch für 12 
Monate.

(F)  Unbemannte Flugkörper Der Versicherer leistet Entschädigung auch für Schäden durch den Anprall oder Absturz eines 
unbemannten Flugkörpers.

(FWS)  Verkehrssicherungsmaßnah-
men

In Erweiterung von A § 7  VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles die 
auftretenden Kosten der notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen versichert, wenn eine 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung Sie 
aufgrund gesetzlicher und öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpfl ichtet sind.
Hierzu gehören auch notwendige Maßnahmen für das Absperren von Straßen, Wegen und 
Grundstücken.

(F)  Verpuffung Schäden durch Verpuffung sind mitversichert.
(FWS)  Versehensklausel Wird eine Anzeige, Meldung einer Gefahrerhöhung oder die Erfüllung einer vertraglichen 

Obliegenheit oder ähnliches versehentlich unterlassen, so kann der Versicherer deswegen 
seine Ersatzpfl icht nicht ablehnen, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers vorliegt.
Der Versicherer hat jedoch Anspruch auf Nachzahlung einer angemessenen Prämie ab Zeitpunkt 
des Eintritts der Gefahrerhöhung.

(FWS)  Vorsorge für Neu-, An- und 
Umbauten

Mitversichert gelten An- und Umbauten des Wohngebäudes, sowie Neu-, An- und Umbau 
von Garagen/ Carports/ Wintergärten per Baubeginn bis 50.000,- €, maximal innerhalb eines 
Jahres. Die entsprechende Werterhöhung ist dem Versicherer unverzüglich nach Fertigstellung 
mitzuteilen. Hiernach erfolgt eine rückwirkende Prämienanpassung (auf Grundlage der neuen 
Versicherungssumme) per Baubeginn.

(W)  Wasser-/ Gasverlust Der Versicherer  ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die notwendigen 
Aufwendungen, die infolge eines Versicherungsfalles durch übermäßigem Frischwasser - oder 
Gasverlust entstehen und durch das Versorgungsunternehmen in Rechnung gestellt werden.
Die Entschädigung begrenzt sich je Versicherungsfall auf 1.000,- €.

(W)  Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohre außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, 
die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.
2. Ziffer .1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 
5.000,- €.

(W)  Weitere Zuleitungsrohre auf dem 
Grundstück

1. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2  VGB 2012 GVO leistet der Versicherer Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren 
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versicherungsgrundstück 
verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der 
Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf  5.000,- €.

(FWS)  Wiederbepfl anzungskosten 1. Abweichend von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Wiederbepfl anzungskosten bis zu 10.000,- € für die Wiederbepfl anzung mit neuen 
Trieben versichert, wenn Bäume, Sträucher, Pfl anzstöcke oder Kletterpfl anzen so beschädigt 
werden, dass eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
2. Vereinbart gilt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500,- €.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Wohngebäudeversicherung TOP-VIT

(VGB 2012 GVO)
- Stand 01.03.2020 -

91
91

 - 
6 

- 0
3.

20
20

In teilweiser Abänderung und Erweiterung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Wohngebäudeversicherung 
(VGB 2012 der GVO) gelten die folgenden Klauseln als Ergänzungen zum Versicherungsumfang, sofern die versicherte Gefahr 
Feuer, Leitungswasser bzw. Sturm/Hagel versichert ist:
(FWS)  Aufräum-, Abbruchkosten-, 
Bewegungs- und Schutzkosten.

Abweichend von A § 7 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
o.a. Kosten zusätzlich bis 100 % der Versicherungssumme mitversichert.

(S)  Aufwendungen für die Beseiti-
gung umgestürzter Bäume

1. In Erweiterung von A § 7.1 VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für 
das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter 
Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten 
ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000,- €.

(FWS)  Außenwandverkleidungen Verkleidungen an den Außenwänden, die fest mit dem Gebäude verbunden sind, gelten 
mitversichert im Rahmen der Versicherungssumme.

(FWS)  Außerkraftsetzung 
und Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit Beitragsbefreiung 
gilt gleichzeitig für alle VIT/ TOP-VIT-
Privatsparten

1. Wenn Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos werden, setzen wir den Vertrag 
auf Ihren Wunsch außer Kraft. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur 
für Arbeit arbeitslos gemeldet sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit nachzuweisen.

2. Wir gewähren während der Außerkraftsetzung beitragsfreien Versicherungsschutz mit 
den zuletzt gültigen Versicherungssummen, wenn Sie bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit 
mindestens drei Monaten die Beiträge zu Ihrer Wohngebäudeversicherung bezahlt und das 
58. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der beitragsfreie Versicherungsschutz erlischt mit 
Ende der Arbeitslosigkeit, spätestens jedoch nach insgesamt einjähriger Beitragsfreistellung seit 
Vertragsbeginn.

3. Sofern die Arbeitslosigkeit bei Beantragung der Außerkraftsetzung noch nicht beendet war, 
werden wir von Zeit zu Zeit bei Ihnen anfragen, ob die Arbeitslosigkeit noch andauert. Unterrichten 
Sie uns über das Ende der Arbeitslosigkeit bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt unserer darauf 
folgenden Anfrage, so endet die Außerkraftsetzung gleichzeitig mit dem Ende der Arbeitslosigkeit. 
Anderenfalls wird erst mit Zugang Ihrer Mitteilung die Außerkraftsetzung beendet und der 
Versicherungsschutz wieder in Kraft gesetzt. Endet der beitragsfreie Versicherungsschutz nach 
Nr. 2. vor dem Ende der Arbeitslosigkeit, können Sie eine Unterbrechung vermeiden, indem Sie 
bis spätestens 4 Wochen nach dem Ende des beitragsfreien Zeitraumes die prämienpfl ichtige 
Wiederinkraftsetzung beantragen.

4. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als ein 
Jahr andauert.

5. Bei gebündelten Verträgen gelten die Bestimmungen nach Nr. 4.1 bis 4.4 gleichzeitig für 
folgende Versicherungen, für die bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit mindestens drei Monaten 
die Beiträge bezahlt wurden:
- Privat-Haftpfl ichtversicherung nach dem VIT/ TOP-VIT-Konzept einschließlich einer etwa mit                         
versicherten Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung nach dem VIT/ TOP-VIT-Konzept.
- Hausratversicherung nach dem VIT/ TOP-VIT-Konzept einschließlich einer etwa mitversicherten 
Haushalt-Glasversicherung.
- Unfallversicherung nach dem VIT/ TOP-VIT-Konzept.

(FWS)  Bissschäden Mitversichert sind Bissschäden durch Marder und wildlebende Nagetiere an versicherten

a) elektrischen Anlagen und elektrischen Leitungen, die sich auf dem Grundstück befi nden und 
der Versorgung versicherter Sachen dienen,

b) Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern und Außenwänden.

(F)  Blindgängerschäden In Erweiterung von Ziffer 4.4.1 der vereinbarten VGB 2012 GVO ersetzen wir auch Explosions-
schäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen. 

(W)  Bruchschäden an 
Ableitungsrohren auf und außerhalb 
des Versicherungsgrundstückes

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
außerhalb versicherter Gebäude, die auf und außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt 
sind, soweit diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Dies gilt nicht für Rohre die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
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3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500,- € begrenzt.

(W)  Bruchschäden an Gasleitungen 1. Versichert sind Bruchschäden an fest auf dem Versicherungsgrundstück verlegten Gasleitun-
gen, die der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 100 % der Versicherungssumme.

(W)  Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden

In Erweiterung zu A § 3 Nr. 1 der VGB 2012 GVO ersetzen wir auch nicht nur durch Frost bedingte 
Bruchschäden:

a) an den dort genannten Armaturen,

b) an Heizkörpern, Heizkesseln und Boilern,

c) Wasserlösch-, Berieselungs- und Regenwassernutzungsanlagen.

(FWS)  Datenrettungskosten in der 
Privatversicherung

1. Datenrettungskosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versicherungsort tatsächlich entstandenen, 
notwendigen Kosten für die technische Wiederherstellung - und nicht der Wiederbeschaffung - 
von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmte Daten 
(maschinenlesbare Informationen) und Programme.
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpfl ichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, 
beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind.
Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wiederherstellung.

2. Ausschlüsse

a) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für

aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist (z.B. 
sogenannte Raubkopien)

bb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksicherungs- oder 
Installationsmedium vorhält.

b) Der Versicherer leistetn keine Entschädigung für die Kosten eines neuerlichen Lizenzerwerbs.

3. Entschädigung

a) Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten bis zu einem Betrag von 500,- €.

(FWS)  Einhaltung der Mindeststan-
dards des Arbeitskreises Beratungs-
prozesse

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse (www.beratungsprozesse.de) ist eine Initiative mehrerer 
Vermittlerverbände und Servicegesellschaften.
Der Arbeitskreis empfi ehlt Risikoanalysen und Mindeststandards für die Vermittler. Wir 
garantieren die Einhaltung der Mindeststandards mit dem dort genannten Stand.

(F)  Einschluss von Nutzwärmeschä-
den

Abweichend von A § 2 Nr. 6 d) VGB 2012 GVO sind auch die dort bezeichneten Schäden versi-
chert.

(FWS)  Entschädigung bei techni-
schem Fortschritt

Sofern im Versicherungsfall eine versicherte Sache in ihrem bisherigen technischen Zustand 
nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden kann, wird der technische Fortschritt der versicherten 
Sache mit entschädigt. Wir leisten in diesem Fall über den Ersatz eines Gerätes bzw. einer 
Anlage gleicher Art und Güte hinaus Entschädigung mit den zum Zeitpunkt des Schadenseintritts 
üblichen Standardmerkmalen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Versicherungssumme der versicherten Sache für die 
Wiederbeschaffung der Nachfolgegeneration ausreicht. Die Entschädigung ist pro versicherte 
Sache insgesamt begrenzt auf 110 % des für diese Sache gültigen Versicherungswertes.
Die Versicherungssumme der jeweiligen Gruppe stellt jeweils die maximale Entschädigung dar.

(FWS)  Erneuerbare Energien 1. In Erweiterung zu den VGB 2012 GVO sind mitversichert die mit dem Gebäude verbundenen 
oder fest mit dem Boden verankerte und sich auf dem Grundstück befi ndlichen folgenden Anlagen:
- Sonnenenergieanlagen (z.B: Solartherme, Photovoltaik) inkl. der Solarmodule, Montagerahmen, 
Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung
- Windkraftanlagen
- Kleinwasserkraftwerke
- Wärmepumpenanlagen

2. Versichert gelten die Anlagen gemäß Ziffer 1 nur dann, wenn sie im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, er hierfür die Gefahr trägt und die Werte in der 
Gesamtversicherungssumme berücksichtigt wurden.

3. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer Leistungen aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beanspruchen kann.

(F)  Fahrzeuganprall 1. In Erweiterung von A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 GVO leisten wir Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen 
Ereignisses abhandenkommen.

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden durch Straßenfahrzeuge und 
Wasserfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern 
des Gebäudes gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen und Wegen.

(F)  Fehlalarm durch Rauchmelder 1. In Erweiterung von den VGB 2012 der GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten 
für einen Fehlalarm des Rauchmelders für nachgewiesene Kosten eines Feuerwehreinsatzes.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000,- €.
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(F) Feuerrohbauversicherung 1. Versichert gilt das im Bau befi ndliche Gebäude (nur Neusubstanz).

2. Mitversichert sind bei Neu-/ Rohbauten in der Feuerversicherung die zum Bau des Gebäudes 
bestimmten, auf dem Bauplatz oder seiner unmittelbaren Nähe lagernden Baustoffe soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

(W)  Fußbodenheizungen/ 
Fußbodenerwärmung

Fußbodenheizungen/ Fußbodenerwärmungen sind im Rahmen des Vertrages mitversichert.

(F)  Gärtnerische Anlagen 1.Mitversichert sind Schäden an gärtnerischen Anlagen infolge eines versicherten Feuerschadens. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf  5.000,- €.

2. Zu den typischen gärtnerisch geprägten Anlagen gehören Garten-, Park- und Grünanlagen. 
Sofern eine Anlage nicht ohne weiteres als typisch gärtnerisch geprägte Anlage defi niert werden 
kann, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sie unter Berücksichtigung ihrer Umgebung nach ihrem 
äußeren Erscheinungsbild landschaftsgärtnerisch geprägt ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn die 
Anlage vom Charakter her auch der Erholung, Entspannung, Beruhigung und Freizeitgestaltung 
der Menschen dient.

(FWS)  Gebäudeschäden durch 
gewaltsamen Zutritt der Polizei/ 
Feuerwehr

In Erweiterung von den VGB 2012 der GVO leistet der Versicherer Entschädigung für die 
Beseitigung von Gebäudeschäden durch gewaltsamen Zutritt von Polizei oder Feuerwehr.

(FWS)  Gebäudebeschädigung durch 
unbefugte Dritte

1. In Erweiterung von A § 7 Nr. 1  VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer bei Zwei- oder 
Mehrfamilienhäusern  die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die 
Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die 
dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 
Werkzeuge eingedrungen ist,

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Gebäude einzudringen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 100 % im Rahmen der 
Versicherungssumme.

(FWS)  Gefahrerhöhungsklausel Unter den Versicherungsschutz fallende Gefahrerhöhungen oder Gefahränderungen sind 
mitversichert. Der Versicherungsnehmer ist nach § 23 VVG verpfl ichtet, dem Versicherer 
Gefahrerhöhungen unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepfl icht, so bleibt gleichwohl die Verpfl ichtung des Versicherers zur Leistung bestehen, 
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht und keinen Einfl uss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder auf den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers 
hat. Bleibt seine Verpfl ichtung hiernach bestehen, so gebührt dem Versicherer rückwirkend vom 
Tage der Gefahrerhöhung an die etwa erforderliche Mehrprämie.

(FWS)  Graffi tischäden 1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffi ti 
(Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von 
versicherten Sachen im Sinne von A § 5 VGB 2012 GVO verursacht werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt auf  15.000,- €.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, den Schaden dem Versicherer und der Polizei 
unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe der in den VGB 2012 der GVO beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

4. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) verlangen, dass dieser Versicherungsschutz für Graffi ti mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres entfällt.

5. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres kündigen.

(FWS)  Grobe Fahrlässigkeit 1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen verzichten 
wir auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit.

2. Sowohl Sie als auch wir können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfallen. 
Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Erklärung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

(FWS)  Grundstücksbestandteile und 
weiteres Zubehör

In Erweiterung von A § 3 Nr. 4b) VGB 2012 GVO sind je Versicherungsfall bis zu einem Betrag von 
15.000,- €  auf dem Versicherungsgrundstück mitversichert:

1. Sofern fest mit dem Boden verankert und im Rahmen der Wertermittlung berücksichtigt:
-  Garten- und Gerätehäuser (nicht Gewächshäuser),
-  Carports.

2. Sofern fest mit dem Boden verankert:
- Saunen, Schwimmbecken und -abdeckungen,
- Hof- und Gehwegbefestigungen,
- Grundstückseinfriedungen,
- Hundehütten, Hundezwinger,
- Masten, elektrische Freileitungen, Gartenlaternen, frei stehende Antennen,
- Wäschespinnen, Spielgeräte,
- Pergolen, Schutz- und Trennwände, Terrassenbefestigungen, frei stehende 
Terrassenüberdachungen.
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3. Weiteres (Gebäude-)Zubehör: Dies sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befi nden 
oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden 
Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen.
Dazu zählen auch

a) Brennstoffvorräte für Sammelheizungen,

b) Gemeinschaftswaschmaschinen und -trockner,

c) Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, 
Bodenbelägen, Tapeten).

Mitversichert ist vom Mieter entferntes Gebäudezubehör, das auf dem Versicherungsgrundstück 
gelagert wird.

(FWS)  Hotelkosten Zusätzlich zu Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind bis 100,- €, maximal für 150 Tage auch 
Kosten für Hotel oder sonstige ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte 
Wohnung durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm/ Hagel unbewohnbar wurde und/ oder die 
Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Nebenkosten (z.B. für Frühstück, 
Telefon etc.) werden nicht erstattet.

(F)  Induktionsschäden Der Versicherer ersetzt auch Induktionsschäden an versicherten Sachen.

(F)  Innere Unruhen 1. In Erweiterung der VGB 2012 GVO leistet der Versicherer auch Entschädigung für versicherte 
Sachen, die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen 
zerstört oder beschädigt werden.

2. Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen.

3. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des Volkes in einer 
die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten 
gegen Personen und Sachen verüben.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 15.000,- €

Innovationsklausel/ Bedingungsver-
besserungen/ Bedingungsgarantie

1. Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Wohngebäudeversicherung (VGB 2012 GVO) oder die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Besonderen Versicherungsbedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrbeitrag 
geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

2. Wir garantieren, dass die vorliegenden Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung 
ausschließlich zu Ihrem Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises 
Vermittlerrichtlinie - Stand 02/2010 - abweichen.

(F)  Kosten für die Dekontamination 
von Erdreich

1. In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer die notwendigen 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines 
Versicherungsfalls entstehen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder 
auszutauschen,

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten,

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der 
Anordnung gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, 
so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden 
Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger 
Verpfl ichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt.

5. Kosten gemäß Nr. 1. gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO.

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20 % der Versicherungssumme begrenzt.

7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. 
Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung.

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des 
Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die 
Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des 
Versicherers beruhen.
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(FWS)  Kosten für die Wiederbeschaf-
fung von Ausweisen

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Wiederbeschaffung von Ausweisen und 
Dokumenten, die infolge eines Versicherungsfalles zerstört wurden oder abhanden gekommen 
sind und sich auf das versicherte Gebäude/ Grundstück beziehen. Die Entschädigung ist auf 
250,- € je Versicherungsfall begrenzt.

(F)  Löschmittelkosten der Feuerwehr Sofern eine gesetzliche Leistungspfl icht des Eigentümers besteht, werden Löschmittelkosten der 
Feuerwehr im Sinne von Aufräumungskosten ersetzt.

(FWS)  Maklerklausel Der Makler ist berechtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, Willenserklärungen und 
Schadenanzeigen in Empfang zu nehmen. Es gilt als rechtzeitig, wenn diese bei dem Makler 
eingegangen sind. Dieser ist zur unverzüglichen Weitergabe an den Versicherer verpfl ichtet.

(FWS)  Mehrkosten infolge 
behördlicher Aufl agen

1. Mehrkosten infolge behördlicher Aufl agen sind abweichend von A § 8 VGB 2012 GVO 
mitversichert.

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 
25.000,- €.

(FWS)  Mehrwertsteuer bei der 
gleitenden Neuwertversicherung

Ein Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer besteht im Schadenfall nicht, soweit die 
Versicherungssumme 1914 entsprechend niedriger festgesetzt wurde als der Versicherungswert 
1914. Dies gilt nur, soweit der ortsübliche Neubauwert des Jahres 1914 vereinbart ist.

(FWS)  Mietausfall, Mietwert In Erweiterung zu A § 9 VGB 2012 der GVO gilt folgendes vereinbart:

1. Mietausfall
Die Haftzeit wird auf 36 Monate verlängert.

2. Öffentlich-rechtliche Vorschriften
Wir ersetzen auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften (z. B. 
Wiederaufbaubeschränkungen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert, längstens 
für die Dauer von bis zu maximal 36 Monaten.

3. Schäden in der Nachbarschaft
Mietausfall oder Mietwert werden auch ersetzt, wenn die Räumung des versicherten Gebäudes 
durch eine zuständige Behörde angeordnet wird, weil sich auf einem Nachbargrundstück ein 
Schadenfall ereignet hat, der nach den Bedingungen des vorliegenden Vertrages versichert 
wäre, längstens für die Dauer von bis zu maximal 36 Monaten.

4. Gewerblich genutzte Räume
Sofern das Gebäude zu mindestens 50 % für Wohnzwecke genutzt wurde, werden Mietausfall 
und Mietwert auch für gewerblich genutzte Räume ersetzt, längstens für die Dauer von bis zu 
maximal 36 Monaten.

5. Leerstand nach Wiederherstellung der Räume
Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz Anwendung der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der 
Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von bis zu maximal 
6 Monaten ersetzt.

(FWS)  Prämienanpassung 1. Der Versicherer ist berechtigt, seine Tarife für die Wohngebäudeversicherung 
(Prämiensatz in Promille für die einzelne Risikoart sowie Prämienzuschläge für erweiterten 
Versicherungsschutz) mit sofortiger Wirkung für die bestehenden Versicherungsverträge der 
Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte 
Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung 
der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 
Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung des Anpassungsfaktors (siehe A § 12 VGB 
2012 GVO) eingefl ossen sind, werden dabei nicht noch einmal berücksichtigt.

2. Sofern sich eine Anpassung nach Ziffer 1. ergibt, kann damit eine Verminderung oder 
eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Bei einer Verminderung ist der Versicherer 
verpfl ichtet, die Absenkung an den Versicherungsnehmer weiterzugeben. Bei einer Erhöhung 
darf die Anpassung nur bis zur Höhe der Tarifprämie im Neugeschäft für vergleichbaren 
Versicherungsschutz erfolgen.

3. Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach Ziffer 1. werden mit Beginn 
der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Hauptfälligkeit.

4. Die sich aus einer Anpassung nach Ziffer 1. ergebende Prämienerhöhung wird der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitteilen. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung kündigen oder die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und 
Neugeschäftsbedingungen verlangen. 

(FWS)  Prämienberechnung mit stei-
gendem Gebäudealter

Das Gebäudealter hat entscheidenden Einfl uss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der 
Schäden notwendigen Beiträge. Aus diesem Grund ergeben sich für Gebäude unterschiedlichen 
Alters unterschiedliche Prämien, welche unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der 
Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet wurden. Zum nächsten 
Hauptfälligkeitstermin eines jeden Jahres wird das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche 
Gebäudealter prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämie herangezogen.

(FWS)  Psychologische Betreuung Benötigen Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person aufgrund eines 
Versicherungsfalles eine psychologische Betreuung übernehmen wir die entstehenden Kosten 
bis max. 1.000,- €, sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht oder ein etwaiger 
anderer Versicherungsschutz nicht ausreichend ist (Subsidiärdeckung).



386

(FWS)  Radioaktive Isotope Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge eines unter die Versicherung 
fallenden Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere 
Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von 
Kernreaktoren.

(F)  Rauch- und Rußschäden 1. Rauch-und Rußschäden sind mitversichert.

2. Als Rauch- und Rußschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen durch Rauch oder  Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem 
Versicherungsgrundstück befi ndlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen 
austritt. Ein versicherter Brandherd muss nicht vorliegen. 

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des 
Rauches oder Rußes entstehen.

(W)  Regenfallrohre innerhalb des 
Gebäudes

1. In Erweiterung von A § 3 Nr. 4 a) aa)  VGB 2012 GVO gelten Nässeschäden als versichert, 
die durch Leitungswasser entstehen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden 
Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von A § 3 Nr. 1 a)  VGB 2012 GVO sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden 
an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

(W)  Regen- und Schmelzwasser, 
Schnee und Eis, 
Reinigungs- und Planschwasser

1. In Erweiterung zu den VGB 2012 GVO ersetzt der Versicherer entstandene Schäden an den 
versicherten Sachen durch die unmittelbare Einwirkung von Regenwasser, Schmelzwasser 
sowie von Schnee oder Eis sowie durch Reinigungs- oder Planschwasser.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf 5.000,- € begrenzt.

3. Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall 
um einen Selbstbehalt von 250,- € gekürzt.

(FWS)  Regiekosten Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Koordination, Beaufsichtigung und 
Betreuung der Wiederherstellung, sofern der ersatzpfl ichtige Schaden 5.000,- € übersteigt.

(W)  Rohrverstopfung 1. Abweichend von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO gilt die Beseitigung von

a) Rohrverstopfungen, 

b) Rohrverstopfungen in Regenfallrohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf dem 
Versicherungsgrundstück nach einem nach A § 3 VGB 2012 GVO mitversicherten LW-Schaden 
als mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500,- € begrenzt. 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall 
um einen Selbstbehalt von 250,- € gekürzt.
Der Selbstbehalt gilt zusätzlich zu einen vertraglich vereinbarten Selbstbetrag.

(FWS)  Rückreise aus dem Urlaub 1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten nach A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO, wenn der 
Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig Ihre Urlaubs- oder 
Dienstreise abbrechen und an den Schadensort reisen. Ersetzt werden in diesem Fall auch 
entsprechende Fahrtmehrkosten für mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,- € übersteigt.

3. Als Urlaubs- oder Dienstreisereise gilt jede von Ihnen veranlasste Abwesenheit vom 
Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.

4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem 
benutzten Urlaubs- oder Dienstreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.

5. Sofern nachweislich notwendig, werden auch die Rückreisekosten für mitreisende Angehörige, 
die mit dem Versicherungsnehmer in einem Haushalt leben, übernommen.

6. Sie sind verpfl ichtet, vor der Reise an den Schadensort bei uns Weisungen einzuholen, soweit 
es die Umstände gestatten.

(W)  Rückstau 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Rückstau zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen, sofern eine 
ordnungsgemäß funktionierende Rückstauklappe vorhanden ist.

2. Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fl ießenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus dem 
Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befi nden, oder dessen 
zugehörigen Einrichtungen, austritt.

(FWS)  Sachverständigenkosten Abweichend zu A § 15 Nr. 6 VGB 2012 GVO übernehmen wir bei entschädigungspfl ichtigen Schäden 
die durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens in 
voller Höhe.

(FWS)  Sanktionen Werden schuldhaft prämienrelevante Merkmale falsch angegeben, so kann der Versicherer für 
das erste Versicherungsjahr das Doppelte der Prämie verlangen, die bei richtiger Einstufung 
hätte erhoben werden müssen.

Prämienrelevant sind insbesondere das Baujahr, die Anzahl der Vorschäden in den letzten 5 
Jahren (in Abhängigkeit der betroffenen Gefahr), die Gebäudeart, die Bauartklasse und ob das 
Objekt ständig oder nicht ständig durch den Versicherungsnehmer selbst oder andere Personen 
bewohnt wird.

(F)  Schäden durch Überschallknall Versichert sind auch Schäden durch Überschallknall. Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 
Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen.
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(F)  Seng- und Schmorschäden 1. Versichert sind auch Seng- und Schmorschäden, die nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder Implosion entstanden sind.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 6.000,- € begrenzt.

Es wird der Zeitwert (gemäß der dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen) 
entschädigt.

(FWS)  Sicherungs- und 
provisorische Reparaturkosten

In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Sicherungs- und provisorischen Reparaturkosten versichert, wenn zum Schutz 
versicherter Sachen nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen 
Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen vorläufi g verschlossen werden müssen (z. 
B. Notverschalungen, Notverglasungen) oder versicherte Sachen beschädigt wurden und eine 
endgültige Reparatur noch nicht möglich ist.

(F)  Stromschwankung und 
Kurzschluss (Überspannung)

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet der Versicherer ohne 
zusätzliche Begrenzung und ohne Selbstbeteiligung Entschädigung auch für Schäden, die an 
versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 
entstehen.

(FWS)  Transport- und Lagerkosten In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Transport- und Lagerkosten versichert, wenn versicherte Sachen vom Versicherungsgrundstück 
entfernt und während der Wiederherstellung des versicherten Gebäudes extern gelagert werden 
müssen, so lange, bis die Lagerung wieder im Gebäude möglich ist, längstens jedoch für 12 
Monate.

(F)  Unbemannte Flugkörper Der Versicherer leistet Entschädigung auch für Schäden durch den Anprall oder Absturz eines 
unbemannten Flugkörpers.

(FWS)  Verkehrssicherungsmaßnah-
men

In Erweiterung von A § 7 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles die 
auftretenden Kosten der notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen versichert, wenn eine 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung Sie 
aufgrund gesetzlicher und öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpfl ichtet sind.
Hierzu gehören auch notwendige Maßnahmen für das Absperren von Straßen, Wegen und 
Grundstücken.

(F)  Verpuffung Schäden durch Verpuffung sind mitversichert.

(FWS)  Versehensklausel Wird eine Anzeige, Meldung einer Gefahrerhöhung oder die Erfüllung einer vertraglichen 
Obliegenheit oder ähnliches versehentlich unterlassen, so kann der Versicherer deswegen 
seine Ersatzpfl icht nicht ablehnen, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers vorliegt.
Der Versicherer hat jedoch Anspruch auf Nachzahlung einer angemessenen Prämie ab Zeitpunkt 
des Eintritts der Gefahrerhöhung.

(FWS)  Vorsorge für Neu-, An- und 
Umbauten

Mitversichert gelten An- und Umbauten des Wohngebäudes, sowie Neu-, An- und Umbau 
von Garagen/ Carports/ Wintergärten per Baubeginn bis 50.000,- €, maximal innerhalb eines 
Jahres. Die entsprechende Werterhöhung ist dem Versicherer unverzüglich nach Fertigstellung 
mitzuteilen. Hiernach erfolgt eine rückwirkende Prämienanpassung (auf Grundlage der neuen 
Versicherungssumme) per Baubeginn.

(W)  Wasseraustritt aus Schwimmbe-
cken

In Erweiterung von den VGB 2012 GVO gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus 
innenliegenden Schwimmbädern bestimmungswidrig ausgetreten ist.

(W)  Wasser-/ Gasverlust Der Versicherer  ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die notwendigen 
Aufwendungen, die infolge eines Versicherungsfalles durch übermäßigem Frischwasser - oder 
Gasverlust entstehen und durch das Versorgungsunternehmen in Rechnung gestellt werden.

Die Entschädigung begrenzt sich je Versicherungsfall auf 5.000,- €.

(W)  Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohre außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, 
die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

2. Ziffer .1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 
5.000,- €.

(W)  Weitere Zuleitungsrohre auf dem 
Grundstück

1. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2  VGB 2012 GVO leistet der Versicherer Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren 
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versicherungsgrundstück 
verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der 
Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf  5.000,- €.

(FWS)  Wiederbepfl anzungskosten 1. Abweichend von A § 7 Nr. 1 VGB 2012 GVO sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Wiederbepfl anzungskosten bis zu 10.000,- € für die Wiederbepfl anzung mit neuen 
Trieben versichert, wenn Bäume, Sträucher, Pfl anzstöcke oder Kletterpfl anzen so beschädigt 
werden, dass eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.

2. Vereinbart gilt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500,- €.
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

§ 1 Vertragsgrundlage Es gelten

a) die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB 2012 GVO),

b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2016 GVO)

c) die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2012 GVO) (Haupt-
vertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und 
Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung , Rückstau,

b) Erdbeben,

c) Erdsenkung, Erdrutsch, 

d) Schneedruck, Lawinen, 

e) Vulkanausbruch, 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3 Überschwemmung, Rückstau a) Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit 
erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge,

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder bb).

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ab-
leitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4 Erdbeben a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gänge im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbe-
ben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung Erdsenkung ist ein naturbedingter Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6 Erdrutsch Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem 
Abgang verursachten Druckwelle.

Besonderen Bedingungen für die Versicherung 
weiterer Elementarschäden (BWE 2016 GVO)
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8

(FWS) Mehrkosten für die Wieder-
beschaffung oder Reparatur durch 
nachhaltige Unternehmen

1. In Erweiterung zu § 8 Nr. 1 VGB 2012 GVO leisten wir Entschädigung für die notwendigen 
Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Reparatur von versicherten Sachen über nachhal-
tige Unternehmen. Voraussetzung für die Leistung der Mehrkosten ist, dass die Nachhaltigkeit 
eines Unternehmens vor der Wiederbeschaffung oder Reparatur durch die GVO anerkannt wird.

2. Wir entschädigen je Versicherungsfall bis zu 50 % der notwendigen Mehrkosten, maximal 
2.500 €.

(FWS) Mehrkosten für energieeffi zi-
ente Elektrogeräte

1. In Erweiterung zu § 8 Nr. 1 VGB 2012 GVO leisten wir Entschädigung für die notwendigen 
Mehrkosten für die Wiederbeschaffung von Heizungsanlagen in der höchsten Energieeffi zienz-
klasse zum Eintritt des Versicherungsfalles.

2. Wir entschädigen je Versicherungsfall bis zu 50 % der notwendigen Mehrkosten, maximal 
2.500 €.
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

§ 1 Vertragsgrundlage Es gelten

a) die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB 2012 GVO),

b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2016 GVO)

c) die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2012 GVO) (Haupt-
vertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und 
Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung , Rückstau,

b) Erdbeben,

c) Erdsenkung, Erdrutsch, 

d) Schneedruck, Lawinen, 

e) Vulkanausbruch, 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3 Überschwemmung, Rückstau a) Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit 
erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge,

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder bb).

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ab-
leitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4 Erdbeben a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gänge im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbe-
ben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung Erdsenkung ist ein naturbedingter Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6 Erdrutsch Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem 
Abgang verursachten Druckwelle.

Besonderen Bedingungen für die Versicherung 
weiterer Elementarschäden (BWE 2016 GVO)
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§ 9 Vulkanausbruch Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit 
Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden Nicht versichert sind

a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befi nden, die 
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

b) Schäden an im Freien befi ndlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in der Außenversicherung

c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, Schäden durch

aa) Sturmfl ut,

bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen (siehe § 3).

§ 11 Besondere Obliegenheiten a) Wohngebäudeversicherung (VGB 2012 GVO)

Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer

aa) bei überfl utungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu hal-
ten und

bb) Abfl ussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten,

sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.

b) Hausratversicherung (VHB 2016 GVO)

Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer als 
Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, wenn er nach dem Mietvertrag verpfl ichtet ist - wasserfüh-
rende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit 
zu halten.

c) Allgemeine Sturmversicherung (AStB 2012 GVO)

Der Versicherungsnehmer hat

aa) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden bei überfl utungsgefährdeten 
Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halten und Abfl ussleitungen auf dem 
Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt,

bb) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Män-
gel oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige  Neube-
schaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durch-
zuführen,

cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend zu beheizen und  genü-
gend häufi g zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten,

dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kontrollieren oder dort alle wasserfüh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,

ee) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 20 cm oder mindestens eine ver-
einbarte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern,

ff) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die 
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Ver-
sicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen können.

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B der VGB 2012/ VHB 2016 GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz für  Elementargefahren gemäß 
§§ 3 bis 9 erst nach Ablauf von 14 Tagen nach Versicherungsbeginn (siehe Abschnitt B § 2 der VHB 
2016 und VGB 2016).

Diese Regelung entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen Elementargefahren gemäß §§ 3 bis 9 
bereits über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Un-
terbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird.

Der vereinbarte Selbstbehalt beträgt 10 % des entschädigungspfl ichtigen Betrages, mindestens 
500,- €, höchstens jedoch 5.000,- €. Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 13 Kündigung a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die 
Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) kündigen. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversi-
cherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die Versicherung weite-
rer Elementarschäden.
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I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Sitz in 

Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

§ 2 Zweck (1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller 
Versicherungszweige und -arten mit Ausnahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Ver-
sicherungsgeschäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versicherungszweigen anderen Gesell-
schaften Rückversicherung bis zur Höhe von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversi-
cherungen bieten.
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge auch gegen feste Beiträge ab-
zuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versicherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den 
Mitgliederversicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation Versicherungen in den Versi-
cherungszweigen und -arten zu vermitteln, die er selbst nicht betreibt.

§ 2 a Gründungsstock  § 2a Gründungsstock gilt als ersatzlos gestrichen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekannt-
machungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

II. Mitgliedschaft
§ 4 (1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines Versicherungsverhältnisses.

(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.

III. Organe
§ 5 Die Organe des Versicherungsvereins sind:

1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.

Der Vorstand
§ 6 (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 

Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem mindestens vierköpfi gen Vorstand gibt bei Stimmengleich-
heit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungsverein regelt sich nach den An-
stellungsverträgen und der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuristen bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat
§ 7 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des Versicherungsvereins sein müs-

sen. Sie werden von der Mitgliedervertreter-Versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertre-
ter-Versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung 
einer nicht regelmäßigen Mitgliedervertreter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, 
wenn weniger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglieder währt so lange, wie 
das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.

§ 8 (1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat durch-
geführt worden sind, fi ndet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche 
Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, mündliche, telefonische oder telegra-
fi sche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließ-
lich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4)  Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.

Satzung in der Fassung vom 9. Juli 2018, zuletzt genehmigt durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 9. Oktober 2018.
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§ 9 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entsprechend § 113 AktG. Außerdem 
haben sie Anspruch auf Erstattung von Barauslagen und Reisekosten.

Mitgliedervertreter-Versammlung
§ 10 (1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ des Versicherungsvereins die 

Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende regelmäßige Mitgliedervertreter-
Versammlungen gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitglie-
derversammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der Mitgliedervertreter-Ver-
sammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mitgliederversammlung spätestens einen Monat vor dem 
Versammlungstermin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und in mindestens 
einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die Einladung im elektronischen Bundesanzei-
ger muss den vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag 
enthalten und gleichzeitig dazu auffordern, weitere Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung einzureichen. Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter 
Angabe der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht kann nur persönlich 
ausgeübt werden.
(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mitgliedervertreter als Ersatzmit-
glieder. Nr. 2 gilt entsprechend.
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer Mitglied des Versicherungsver-
eins, volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öffentlicher 
und privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vorzeitig aus, so tritt für die restliche 
Amtsdauer – in der listenmäßigen Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.

§ 11 (1) Die regelmäßig einmal jährlich stattfi ndende Mitgliedervertreter-Versammlung wird durch den Vor-
stand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzuberufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung schrift-
lich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss binnen zwei Monaten einberufen 
werden.

§ 12 (1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger oder
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgen. 
Der Tag der Bekanntmachung bzw. der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung 
werden dabei nicht mitgerechnet.

§ 13 Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitglieder-
vertreter-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

§ 14 Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, stehen einer Minderheit von min-
destens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung zu.

§ 15 (1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
sein Stellvertreter oder ein von den erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte ge-
wähltes Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröffnet das dem Lebensalter nach älteste 
Mitglied die Versammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die Reihenfolge der einzelnen 
Verhandlungsgegenstände.

§ 16 Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst, so-
weit nicht das Gesetz oder die Satzung eine qualifi zierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer 
Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 17 Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei dem Vorstand 
schriftlich Anträge stellen, über die die Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur 
Begründung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die Mitgliedervertreter-Versammlung entsen-
den. Die Vorschläge oder Anträge müssen von mindestens zweihundert Mitgliedern des Versiche-
rungsvereins unterzeichnet sein.

IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage, Vermögensverwaltung
§ 18 Beiträge Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.

§ 19 Nachschüsse (1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren Rücklagen und der Grün-
dungsstock zur Deckung der Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu 
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpfl ichtet.

(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines Beitrages und nach dem Ver-
hältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre, für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war, 
beizutragen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu den Nachschüssen 
haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Weise aufzufordern, wie zur 
Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungs-
vertragsgesetzes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet der Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat.
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§ 20 Verlustrücklage (1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gemäß § 37 VAG 
mindestens in Höhe der Nettobeiträge des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Bruttobeiträge abzüglich Rückversi-
cherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50% der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind ihr nur noch ein Drittel der 
gesamten Erträge des nichtversicherungstechnischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die Zuführungen hier-
von abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder 
an eine freie Rücklage, können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen wer-
den.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis zur Hälfte ihres Bestandes in 
Anspruch genommen werden. Die Entnahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines 
außergewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung für den schwankenden 
Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2 wieder aufzufüllen.

§ 21 Überschuss (1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Schwankungsrückstellung, der 
Verlustrücklage (§ 20) oder einer freien Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitrags-
rückgewähr im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebildeten Abrechnungsverbän-
de zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und Nachschüsse des folgenden 
Geschäftsjahres angerechnet, in bar ausgezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zugeführt werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als dem der Beitrags-
rückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht werden kann von einer bestimm-
ten ununterbrochenen Laufzeit des Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Ver-
hältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Im Laufe des Geschäfts-
jahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brauchen nicht ausgeschüttet zu 
werden.

V. Entlastung
§ 22 Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres 

über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und 
im Falle des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

VI. Änderungen und Aufl ösung
§ 23 Änderung der Satzung (1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der zur Mitgliedervertreter-

Versammlung erschienenen Mitgliedervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Versicherungsauf-
sichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzu-
nehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, 
bevor sie einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung genehmigt, dem zu ent-
sprechen. Diese vorläufi gen Maßnahmen sind der nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

§ 24 Einführung und Änderung 
der Versicherungsbedingungen

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen einzuführen oder zu ändern.

§ 25 Aufl ösung Die Aufl ösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitgliedervertreter-Versammlungen be-
schlossen werden. Sie sind in einem Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mit-
gliedervertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel 
aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen und der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
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Vorbemerkung Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets wenn dies im Rahmen der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht 
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt

Einwilligungserklärungen Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine 
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG sowie die Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung –  schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. 
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilli-
gungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungser-
klärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. bei einem Arzt, einem Berufsgeheim-
nis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der 
Lebens- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pfl ichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-
ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend 
der Vertragsart Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsda-
ten).

2. Datenübermittlung an Rückver-
sicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. So-
weit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechende Daten übergeben werden.

3. Datenübermittlung an andere 
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Ver-
tragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
für die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimm-
ten Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen sowie 
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechen-
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale 
Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen geführt.
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26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
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Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dür-
fen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Kfz-Versicherer:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer:
– Aufnahme von Sonderrisiken z. B Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des  Versicherers; Ablehnung des 
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge;
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-
rungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem 
Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer:
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-
dachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen 
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere 
in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer:
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-
schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer gem. Ziffer 10.3 AUB 2012 GVO (nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung)
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Missbrauchshandlungen.

5. Datenverarbeitung inner- und 
außerhalb der Unternehmens-
gruppe

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversiche-
rung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten und ihre Servicepfl ichten erfüllen zu können, arbeiten die Unterneh-
men häufi g in Unternehmungsgruppen zusammen und/oder bedienen sich zusätzlicher Kooperati-
onspartner. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Da-
tenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. 
Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übri-
gen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“ bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt auch für die Weitergabe 
von Daten an Kooperationspartner, um Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rah-
men des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspart-
ner zu betreuen. Branchenspezifi sche Daten wie z. B. Gesundheitsdaten oder Bonitätsdaten - blei-
ben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an:
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.
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6. Betreuung durch Versiche-
rungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermitt-
ler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in 
diesem Sinn (sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zu-
sammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften u. a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
Das Sind z. B Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (so wie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere fi nanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages).
In der Personenversicherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verar-
beiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevanten 
Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besondere Schweigepfl icht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Wir teilen Ihnen den für Ihre Betreuung zuständigen Vermittler mit. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung) regeln wir Ihre 
Betreuung neu und informieren Sie darüber.

7. Weitere Auskünfte und Erläute-
rungen

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wi-
derspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unseren betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemäß Artikel 4 Absatz 7 und anderer nationaler Daten-
schutzgesetze (VVG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die GVO Gegenseitigkeit 
Versicherung Oldenburg VVaG und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) sowie aller maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unterneh-
men auf die Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten deutscher Versicherer den so genannten „Code of Conduct“ 
verpfl ichtet. Dieser schafft ein einheitliches, hohes Datenschutz-Niveau in der deutschen Versicherungswirtschaft und wurde vom Berliner 
Datenschutzbeauftragten genehmigt. Die Verhaltensregeln zum „Code of Conduct“ fi nden Sie hier: https://www.g-v-o.de/media/code_of_
conduct.pdf

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Abschluss bzw. die Durchführung eines Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.
Das Lesen und Weiterverarbeiten Ihrer Daten unterliegt einerseits einem strengen internen Reglement und erfolgt andererseits ausschließ-
lich zu dem Zweck, für den Sie uns diese Daten überlassen haben. Wir verkaufen oder vermieten keine personenbezogenen Daten an Dritte 
außerhalb der GVO. Die interne Nutzung im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung erfolgt nur, wenn Sie im Antrag hierzu Ihre Ein-
willigung erteilt haben (Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO). Die Rechtmäßigkeit für das Verarbeiten Ihrer Daten fi ndet sich im Art. 6 Absatz 1 b, 1 
c und 1 f DSGVO.  Für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (z.B. bei der Unfallversicherung) holen wir Ihre Zustimmung 
nach Art 9 Absatz 2 a in Verbindung mit Art 7 DSGVO ein. Ihre personenbezogenen Daten speichern wir solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten nötig ist.
Die Speicherung Ihrer persönlichen Daten erfolgt auf besonders geschützten Rechnern. Diese sind gegen zufällige, vorsätzliche Manipu-
lation, Verlust oder nicht berechtigtem Zugriff geschützt. Unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen werden dazu 
fortlaufend verbessert.

Wem werden Daten zur Verfügung gestellt?
Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben oder übermittelt, sofern es zur Ausführung der von Ihnen in Anspruch 
genommenen Funktionen erforderlich ist. Da die GVO nicht sämtliche Datenverarbeitungen selbst vornimmt, ist sie auf Dienstleister ange-
wiesen. Die Dienstleisterliste gibt Ihnen einen Überblick, wer Ihre Daten zu welchem Zweck verarbeitet.

Adressermittler Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Adressprüfung und Adressermittlung.

Aktenentsorger Wir setzen Dienstleister zur Vernichtung von Schriftstücken ein.

Archivierung von Akten Wir setzen Dienstleister zur Lagerung von Akten ein.

Datenschutzerklärung
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Bonitätsauskünfte Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung 
an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage die-
ser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der EU-DSGVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berech-
tigter Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.  Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://fi nance.arvato.com/icdinfoblatt

Druckereien Wir setzen Dienstleister zur Papierverarbeitung, für Postsendungen, Newsletter und Versicherungs-
unterlagen ein.

Elektriker Wir setzen Dienstleister zur Durchführung von Elektroarbeiten ein.

Entsorgungsunternehmen Wir setzen Dienstleister zur Abfallbeseitigung ein.

Externe Dienstleister Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil externer 
Dienstleister. Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/ entnehmen.

Finanzdienstleister Wir setzen Dienstleister zum Vermögensmanagement ein.

Forderungsmanagement Wir setzen Dienstleister zur Forderungseinziehung ein.

Gutachter, Sachverständiger Wir übermitteln Ihre Daten, falls erforderlich an Gutachter und Sachverständiger zur Leistungsprü-
fung und Erstellung von Gutachten.

Handwerker Wir setzen Dienstleister zum Ausbau und zur Instandhaltung ein.

IT- und Telekommunikations-
dienstleister

Wir setzen Dienstleister für IT-, Netzwerk- und Telefonie, Support und Weiterentwicklung von Sys-
temen ein.

Makler Wir übermitteln Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Be-
treuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Versender Wir wickeln unseren Versand über verschiedene Versandanbieter ab.

Prüf- und Reparaturdienstleister 
bei Schadenbearbeitung

Wir setzen Dienstleister für die Prüfung und Reparatur in der Schadenbearbeitung ein.

Rechtsanwälte Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil juristischer 
Beratung und Prozessvertretung.

Rechtsschutz 
Schadenabwicklungs-
unternehmen

Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Schadenregulierung an die Jurpartner Services GmbH als 
unser Schadenabwicklungsunternehmen nach §164 VAG. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 b und f der EU-DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestim-
mungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter-
nehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/datenschutz_1/JPS-Informationsblatt.pdf

Rückversicherer Von uns übernommene Risiken versichern wir zum Teil bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben mitzuteilen. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit 
dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Servicekartenhersteller Wir setzen Dienstleister zur Erstellung von Kundenkarten ein.

Unternehmensberater Wir setzen Dienstleister zur  Prozessberatung und Entwicklung von Konzepten ein.

Versicherer In bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer oder arbeiten mit Kooperati-
onspartnern zur Erweiterung des Leistungsangebots zusammen.

Vertriebspartner Wir arbeiten mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. Wir übermitteln Daten an die Sie be-
treuenden Partner, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Wirtschaftsprüfungs-und Bera-
tungsunternehmen

Für den Jahresabschluss, Vorbereitung und Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden 
arbeiten wir mit Wirtschaftsprüfern zusammen.

Weitere Empfänger Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). Sollten personenbezogene Daten an staatliche 
Einrichtungen (z.B. an Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden) übermittelt werden, so geschieht 
dies nur im Rahmen zwingender nationaler Gesetze.

Dienstleister oder Partner in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben wir nicht. Eine detaillierte Liste der 
Dienstleister fi nden Sie unter folgendem Link: https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/

Kinder
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-
berechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

Ihre Rechte
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen Daten von uns erhal-
ten. Auf Ihre Anforderung hin teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob persönliche Daten von Ihnen gespeichert sind und wenn ja, welche.
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Recht auf Auskunft (Artikel 15) Sie haben als betroffene Person das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle ver-
fügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß Artikel 
22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
für die betroffene Person

Recht auf Berichtigung (Artikel 
16)

Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichti-
ger personenbezogener Daten zu verlangen.
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie als betroffene Person das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung (Artikel 17) Sie als betroffene Person haben das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpfl ichtet, personenbezogene Daten unver-
züglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß 
Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unter-
liegt.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Artikel 18)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen als betroffene Person wird bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und sie als betroffene Person die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangen
3. die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden, sie 
als betroffene Person diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt
4. sie als betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 einge-
legt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-
über Ihnen als betroffene Person überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Artikel 20)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie haben das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a oder auf 
einem Vertrag gemäß Artikel Absatz 1 Buchstabe b beruht und

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
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Recht auf Widerspruch (Artikel 
21)

Sie als betroffene Person haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profi ling.

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wenn Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, so genügt eine E-Mail an: 
datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Recht keiner automatisierten 
Verarbeitung unterworfen zu sein 
(Artikel 22)

Sie als betroffene Person haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profi ling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Datenschutzbehörde 
(Artikel 77)

Sie als betroffene Person haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-
maßlichen Verstoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Frau Barbara Thiel 
Postfach 221 
30002 Hannover

Datenlöschung und Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hi-
naus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, 
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speiche-
rung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Online Präsenz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Der Schutz Ihrer Daten ist für die GVO von großer Bedeutung. Deshalb sind wir 
beim Aufbau unserer Internetseiten nach dem Prinzip vorgegangen, Datenerhebungen nur auf die erforderlichen Informationen zu beschrän-
ken. Mit dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie im Folgenden, für welche Zwecke personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden, wenn Sie diese Internetseite besuchen und über die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte (Artikel 13, 
14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung gültig ab dem 25. Mai 2018). Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind an diese Bestimmun-
gen gebunden. Diese Erklärung gilt nur für diese Internetseite, sie trifft nicht zu für die Links auf dieser Internetseite. Sofern die hier verlinkten 
Websites über eigene Datenschutzerklärungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Nutzung sorgfältig zu lesen.

Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer 
Webseiten, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt. Für einen Besuch unserer Webseite im öffentlichen Teil erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Artikel 6 
Absatz 1 f der DSGVO):
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung in Form der konkreten Seite
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode als Auskunft der erfolgreichen Verarbeitung der Anfrage
• jeweils übertragene Datenmenge
• Webseite, von der die Anforderung kommt
• Betriebssystem und dessen Oberfl äche
• Typ, Sprache und Version der Browsersoftware 
Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Die GVO wertet diese Daten für statistische Zwecke anonym aus.

Datenerfassung bei der Nutzung unserer Webseiten
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, 
ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Die in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist (Artikel 5 Absatz 1 e DSGVO). Wenn Sie 
unsere Service-Angebote nutzen, wie z.B. den Tarifrechner, die Online-Schadenmeldungen oder Formulare, so verlassen Sie den öffentli-
chen Teil und betreten den geschützten Bereich einer sogenannten geschlossenen Benutzergruppe. Dieser Nutzung geht eine ausdrückliche 
freiwillige Einwilligungserklärung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten voraus, soweit es dem Zweck 
Ihres Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses dient. Die eingegebenen Daten werden hierbei von Ihrem PC aus nach neustem technischem 
Standard (SSL) verschlüsselt übertragen, um sie gegen missbräuchliche Nutzung Dritter zu schützen. SSL heißt „Secure Socket Layer“. SSL 
ist ein Verschlüsselungsverfahren, das im WordWideWeb eingesetzt wird.
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Technisch benötigte Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von Webseiten auf ihrem Rechner gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies kommen 
auf dieser Webseite nur zur Unterstützung des Dialogs zum Einsatz. Bei bestimmten Dialogen (z.B. Schadensmeldung, die über mehrere 
Seiten aufgebaut wird), ist es für die sinnvolle Abwicklung unumgänglich, sich dieses Hilfsmittels zu bedienen, da nur so gewährleistet wird, 
dass in dem aktuellen Vorgang auch zurückgeblättert werden kann. Diese Cookies werden auch bei Verlassen dieser Webseite vom PC des 
Internet-Anwenders wieder automatisch gelöscht. Deshalb liegt der Einsatz von Cookies zur Dialog-Unterstützung in Ihrem Interesse. Ferner 
setzen wir temporäre Cookies zeitweise zur statistischen Erfassung von Webzugriffen durch einen Dienstleister ein. Gespeicherte Cookies 
können Sie in den Systemeinstellungen ihres Browsers jederzeit löschen.

Einsatz von Plugins
Diese Seite nutzt den Kartendienst BING MAPS von Microsoft. Für die Darstellung des Kartendienstes wird eine Verbindung zu den Microsoft 
Webservern benötigt. Bitte beachten Sie die Microsoft Datenschutzhinweise auf der Microsoft Internetseite:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
• Wir benutzen Google Analytics (das ist ein Web-Analysedienst) nicht.
• Wir haben auf unseren Seiten keine Social Plugins sozialer Netzwerke wie z.B. Twitter.
• Dienste wie Retargeting/Remarketing und Google reCaptcha nutzen wir nicht.

Vermittlerportal GVO
Das Vermittlerportal bietet Ihnen als Vermittler die Möglichkeit, über das Internet (https://www.g-v-o.de/service/vermittlerportal/) die dort an-
gebotenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. 
Über das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge Ihrer Kunden
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung er-
halten Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu halten.

Kundenportal Smart und Easy
Das Kundenportal bietet Ihnen als Kunde die Möglichkeit, über das Internet (https://www.smartundeasy.de/benutzer/login/) die dort angebo-
tenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Über 
das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge
• Anstoßen von Änderungen Ihrer Vertragsdaten und Ihrer persönlichen Daten
• Durchführung und Anforderung von Services, z. B. Schadenmeldungen
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung 
erhalten bzw. vergeben Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu 
halten. 
Bei Fragen zu ihren personenbezogenen Daten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung sowie für Anregungen und Beschwerden nutzen Sie 
bitte folgende Kontaktdaten:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Datenschutz-Beauftragter
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 25. Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Produkte und Webseite bzw. der Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher und behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, dass wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren. Die aktuelle Datenschutzerklärung kann unter 
https://www.g-v-o.de/sonstiges/sicherheit_und_datenschutz/ von ihnen abgerufen werden.
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I. EINLEITUNG Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Sitz in Berlin ist die 
Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunterneh-
men an. Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl für private Haushalte 
als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die 
Versicherungswirtschaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmenbedingungen 
ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen.
Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in großem Umfang personen-bezo-
gene Daten der Versicherten zu verwenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung erhoben, verarbeitet und genutzt um Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das 
zu versichernde Risiko einzuschätzen, die Leistungspfl icht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch 
im Interesse der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können dabei heute ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen.
Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz der Privatsphäre sowie die 
Sicherheit der Datenverarbeitung sind für die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Ver-
trauen der Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im Einklang mit den 
Bestimmungen der Europäischen Datenschutzrichtlinie, des Bundesdaten-schutzgesetzes und aller 
bereichsspezifi schen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die beigetretenen Unter-
nehmen der Versicherungswirtschaft verpfl ichten sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Trans-
parenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -sparsamkeit in 
besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen die folgenden Verhaltensre-
geln für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und fördern die Einhaltung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen. Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbe-
hörden haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit als für den GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bun-
desdatenschutzgesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar 
erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 
beitreten, verpfl ichten sich damit zu deren Einhaltung.
Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unternehmen die Gewähr bieten, 
dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten 
und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine Unterstützung bei diesem 
Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte werden über die Ver-
haltensregeln informiert.
Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligungen möglichst entbehrlich ge-
macht werden. Grundsätzlich sind solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen 
Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für 
die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten 
– hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen 
zu deren Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehör-
den aufgefordert, – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu verwenden, die der 
Musterklausel entsprechen

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die Regelungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes für die Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mit-
gliedsunternehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten, 
welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung, Beendigung oder 
Akquise von Versicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen vornehmen.
Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung aller beigetretenen Unter-
nehmen zu regeln, sind sie möglichst allgemeingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, 
dass die einzelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifi schen Regelungen konkretisieren. 
Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht 
unterschritten. Darüber hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit daten-
schutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder für die 
Verarbeitung von Daten im Internet, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits sol-
che besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder bestehen mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten 
Verfahrensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu diesen Verhaltens-
regeln ihre Gültigkeit.01
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Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes. Unberührt bleiben die Vorschriften zu Rechten und Pfl ichten von Beschäftigten der Versiche-
rungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:
Unternehmen: die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versiche-

rungsgeschäft als Erstversicherer betreiben,

Versicherungsverhältnis: Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden rechtsgeschäftsähnli-
chen Schuldverhältnisse,

Betroffene: Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden,

Versicherte: - Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
- versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Antragsteller: Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages stellen, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen: außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Geschädigte, Zeugen und 
sonstige Personen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung: das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung: Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten,

Datennutzung: jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung: Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen,

Stammdaten: die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kun-
dennummer, Versicherungsnummer(n) und vergleichbare Identifi kationsdaten sowie Kontoverbin-
dung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und Sperren für Markt- und Mei-
nungsforschung,

Dienstleister: andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahr-
nehmen,

Auftragnehmer: andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auftrag des Unternehmens perso-
nenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen,

Vermittler: selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschaften, welche als Ver-
sicherungsvertreter oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versiche-
rungsverträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich (1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-

ten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben 
dem Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch wenn ein Versicherungs-
vertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes.

Art. 2 Grundsatz (1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nur, 
soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses er-
forderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu versichernden 
Risikos, zur Erfüllung der Beratungspfl ichten nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspfl icht und 
zur internen Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Missbrauchsbe-
kämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der 
Markt- und Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der den Betroffenen bekannten 
Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber informiert wurden oder wenn 
die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der 
Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpfl ichten sich, alle personenbezogenen Daten in rechtmäßiger und den 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und 
zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an dem Ziel der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit aus, insbesondere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseu-
donymisierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht unverhältnismäßig zu dem 
angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen personenbezogenen Daten 
richtig und auf dem aktuellen Stand gespeichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür 
getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht oder gesperrt wer-
den.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. Grundsätze hierfür werden in das 
Datenschutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).
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Art. 4 Grundsätze der Datensi-
cherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen technisch-organisatorischen 
Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die 
geeignet sind zu gewährleisten, dass
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben 
(Integrität),
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet wer-
den können (Verfügbarkeit),
4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),
5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbei-
tet hat (Revisionsfähigkeit),
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in 
einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transpa-
renz).
Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen Maß-
nahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein umfassendes, die Verantwort-
lichkeiten regelndes Datenschutz- und  -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung (1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, insbesondere Daten 
über die Gesundheit, auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepfl ichtent-
bindungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen sicher, dass diese auf der 
freien Entscheidung der Betroffenen beruht, wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von Minder-jährigen 
auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepfl ichtentbindungserklärung 
gestützt wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. Frühestens mit 
Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit 
des Minderjährigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepfl ichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Ist die Einwilligung zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwick-
lung erforderlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausgeschlossen oder 
führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmög-
lichkeit gilt nicht für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende Vermittler stellt sicher und 
dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form 
und den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die Möglichkeit der Verweige-
rung und die Widerrufl ichkeit der Einwilligung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
eingeholt. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so her-
vorgehoben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z.B. in Eilsituationen oder wenn 
der Kommunikationswunsch von den Betroffenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer 
Einwilligung auf diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die Einwilligung 
auch in anderer Form als der Schriftform, z.B. in Textform oder mündlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren und den Betroffenen mit 
der nächsten Mitteilung schriftlich oder in Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des 
Betroffenen entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, muss der Inhalt der 
Bestätigung unverändert reproduzierbar in den Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklärungsinhalt schriftlich oder ent-
sprechend Abs. 6 Satz 2 in Textform bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke 
der Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung protokolliert wird, die Betroffenen 
ihren Inhalt jederzeit abrufen können und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbesondere zum Zwecke eines 
Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert 
wird und der Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert reproduzierbar 
in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, zum Beispiel durch einen Download, und die 
Betroffenen unmittelbar danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines Feldes, 
versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher oder in elektronischer Form 
erfolgt spätestens mit der nächsten Mitteilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilli-
gungen werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personen-
bezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (insbe-
sondere Angaben über die Gesundheit) werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach 
Artikel 5 und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepfl ichtentbindung erhoben, verarbeitet 
oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten auf gesetzlicher Grundlage 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvor-
sorge bzw. -versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche – auch im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung überwiegt.
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IV. DATENERHEBUNG
Art. 7 Datenerhebung bei den 
Betroffenen, Informationspfl ich-
ten und -rechte und Erhebung von 
Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betroffenen unter Berücksichtigung von 
§§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die Identität der verantwortlichen Stelle 
(Name, Sitz), die Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor oder spätestens bei der Erhebung 
gegeben, es sei denn, die Betroffenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden nur er-
hoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger 
Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mit-
wirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne Mitwirkung der Betroffenen er-
hoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer bei Gruppenversicherun-
gen zulässigerweise die Daten der versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten 
der Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer 
Schweigepfl ichtentbindungserklärung der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der Betroffenen erhebt, stellt 
sicher, dass die Betroffenen anlässlich der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der verantwortlichen 
Stelle informiert werden. Die Information unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von 
der Speicherung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte Daten aus allgemein 
zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffe-
nen Fälle unverhältnismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim gehal-
ten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung 
von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunterneh-
men angehört, können die Stammdaten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten 
im Geschäftsablauf (z.B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln (insbesondere der Artikel 21 und 
22) durch die für das gemeinsame Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 
nur erhoben verarbeitet und genutzt, soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist 
technisch und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen der Gruppe auch weitere Daten 
aus Anträgen und Verträgen anderer Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass 
dies zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Vertrages vor dessen Abschluss 
erforderlich ist. Die Betroffenen müssen auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unter-
nehmen der Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer Daten in einem 
anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten gemäß Absatz 1, wer-
den die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfah-
rens in Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der Gruppe bereit, die an einer zen-
tralisierten Bearbeitung teilnehmen und macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe Datenerhebungen, -verarbeitungen 
oder -nutzungen vor, richtet sich dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämi-
enberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken und Erfahrungswerten mit Hil-
fe versicherungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife. Dazu werten Unterneh-
men Daten aus Versicherungsverhältnissen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für 
die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 
den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in anonymisierter oder – soweit 
erforderlich – pseudonymisierter Form. Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf die individuelle Situation des 
Antragstellers angewandt. Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des An-
tragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z.B. Ärzte, in die Prämienermittlung einfl ießen. Hierzu 
werden auch personenbezogene Daten verwendet, die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erho-
ben worden sind.

Art. 11 Scoring Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gelten die gesetzlichen Regelungen.
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Art. 13 Automatisierte Einzelent-
scheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative rechtliche oder wirtschaftliche Folge nach 
sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die der Bewertung einzelner Per-
sönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird 
grundsätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne dabei deren einzige 
Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem Begehren der Betroffenen in vollem Umfang statt-
gegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen getroffen werden, wird dies 
den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf 
Verlangen werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisierten Verarbeitung sowie 
die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung 
ihres Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen Aufbau umfasst die verwen-
deten Datenarten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird 
auf dieser Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informations-
system (HIS)

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit Ausnahme der privaten Kranken-
versicherer - nutzen ein Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In allen Sparten wird der Datenbe-
stand in jeweils zwei Datenpools getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur Leistungsprüfung (L-Pool). Die 
Unternehmen richten die Zugriffsberechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekriterien Daten zu Personen, Fahr-
zeugen oder Immobilien an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auf-
fälligkeit, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmeldung von Daten zu 
Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorlie-
gen der festgelegten Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interesse 
des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Besondere Arten personenbezogener Daten, 
wie z.B. Gesundheitsdaten, werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei Vertragsabschluss in allge-
meiner Form über das HIS unter Angabe der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie 
benachrichtigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der gemeldeten Daten, den 
Zweck der Meldung, den Datenempfänger und den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im Leistungsfall erfolgen, nicht 
jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informationen wer-den lediglich als Hin-
weis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den Zweck, 
stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können im Leistungsfall auch Daten 
zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 
der Übermittlung hat. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht ge-
mäß Artikel 15 erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. Eine Information 
ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn 
die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4. Jahres nach dem Vorlie-
gen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf 
maximal 10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter Ein-
meldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein 
Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr 
der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Wider-
sprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versiche-
rungsverhältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinfl usst wurde oder dass falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der 
Feststellung eines entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen ergänzende 
Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, soweit dies zur Aufklärung der Widersprüch-
lichkeiten erforderlich ist.

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen zur Überprüfung der Angaben 
zur Risikobeurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversiche-
rungen innerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich verlängern, wenn die 
Anhaltspunkte für eine Anzeigepfl ichtverletzung dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch 
Prüfung eines in diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen konkrete An-
haltspunkte dafür, dass der Versicherungsnehmer bei der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig 
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.
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(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezo-
gener Daten, insbesondere von Daten über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die 
Betroffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer Datenerhebung nach § 
213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen 
wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit ande-
ren Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer wird 
zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich sind:
1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der 
Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Verifi zierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten.
In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck der Risikoprüfung nur zuläs-
sig, wenn die Betroffenen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch und 
dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem Datenaustausch zum Zweck der 
Leistungsprüfung werden die Betroffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit 
dies zur Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter Absicherung von Ri-
siken, des gesetzlichen Übergangs einer Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung 
von Schäden zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Regressverzichtsab-
kommen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an 
Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen aus den Versicherungsverhältnissen in der Lage 
zu sein, geben Unternehmen einen Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückver-
sicherer weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen diese Rückversiche-
rer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit dies für die 
vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form Daten aus dem Versiche-
rungsantrag oder -verhältnis, insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit dies erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen 
dem entgegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückversicherungsver-
hältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen 
erfolgt:
1. Die Rückversicherer führen z.B. bei hohen Vertragssummen oder bei einem schwer einzustufen-
den Risiko im Einzelfall die Risikoprüfung und die Leistungsprüfung durch,
2. die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risiko- und Schadenbeurteilung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen,
3. die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der Rückversicherungs-verträge 
einschließlich der Prüfung, ob und in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Bestand der unter die Rückversi-
cherung fallenden Verträge,
4. die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird von den Rückversicherern stich-
probenartig kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspfl icht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass personenbezogene Daten von 
diesen nur zu den in Absatz 2 genannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen 
einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpfl ichten sie die Rückversicherer 
hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpfl ichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, erhalten die 
Rückversicherer nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGSFOR-
SCHUNG
Art. 18 Verwendung von Daten für 
Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 
4 BDSG und unter Beachtung von § 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsfor-
schung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Meinungsforschung beauftragen, ist 
die empfangende Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor 
der Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens vertraglich nach den Vorgaben 
des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist insbesondere festzulegen:
a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühestmöglich anonymisiert werden,
b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnisse der Markt- und Meinungs-
forschung an die Unternehmen ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.
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(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum Zweck der Markt- und Meinungs-
forschung verarbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse 
werden ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäftliche Handlungen vorgenommen 
werden, die als Werbung zu werten sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatz-
fördernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten dafür nach den in Artikel 18 getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an 
selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuenden Vermittler nur, soweit 
es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen erforder-
lich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegenheitspfl ichten wie das Berufs- oder 
Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an einen Versicherungsvertreter 
oder im Falle eines Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versi-
cherungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vorbehaltlich der 
Regelung des Abs. 3 vor der Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten über den bevorstehenden 
Datentransfer, die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchs-
recht. Eine Information durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information durch 
das Unternehmen gleich. Im Falle eines Widerspruchs fi ndet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das 
Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße Betreuung der Versicherten im 
Einzelfall oder wegen des unerwarteten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnis-
se gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern dürfen an einen Versicherungs-
makler übermittelt werden, wenn diese dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall 
des Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen an den betreuenden Vermittler 
erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche 
Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONSÜBERTRAGUNG
Art. 21 Pfl ichten bei der Daten-
erhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß § 11 BDSG im Auftrag erheben, ver-
arbeiten oder nutzen lässt (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung ohne selbstständigen Ent-
scheidungsspielraum, Sicherstellung der korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungs-
ausgang, Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von Dokumenten) wird der 
Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 BDSG vertraglich verpfl ichtet. Es wird nur ein solcher 
Auftragnehmer ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen und organisato-
rischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. 
Das Unternehmen überzeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Einhaltung 
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen und dokumen-
tiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rahmen der Weisungen des Unter-
nehmens zulässig. Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, 
die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. Ist die systematische auto-
matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die 
Auftragsdatenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 
Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form 
bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grund-
sätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an 
Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung erfolgt, soweit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit 
den Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sachverständige mit der Be-
gutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der 
vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet 
werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen 
Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem entge-
gen steht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- 
und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von 
Rechtsfällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, 
soweit der Betroffene dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden 
Unternehmens überwiegt. Die Betroffenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.
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(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem Interesse tätig werden, eine ver-
tragliche Vereinbarung, die mindestens folgende Punkte enthalten muss:
- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
- Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung 
verarbeitet oder genutzt werden;
- Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstandards, der diesen Verhaltensregeln 
entspricht;
- Verpfl ichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung 
einer beim Unternehmen verbleibenden Auskunftspfl icht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen.
Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis abgebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betroffene, welche durch die Über-
mittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Scha-
den erlitten haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. Vorrangig tritt 
gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien ver-
einbaren, dass sie gesamtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden können, 
wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, an die Aufgaben im Wesentli-
chen übertragen werden. Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten nicht Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst 
werde unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die 
Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffe-
nen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Betroffenen gemäß Artikel 23 durch 
die Einschaltung des Dienstleisters nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem Rahmen nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Artikels 
6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB 
unterliegen, verpfl ichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 
2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, 
zur Verschwiegenheit zu verpfl ichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch (1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elektronischer Post Auskunft über 

die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über sie zu 
welchen Zwecken beim Unternehmen gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird 
den Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an die seine Daten übermittelt 
werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäftszwecke des Unternehmens erheblich 
gefährden würde, insbesondere wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, dass das Interesse an der Aus-
kunft die Gefährdung überwiegt oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten geheim gehalten 
werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktionsübertragung an Dienstleister (Ar-
tikel 22) nimmt das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, 
zu denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpfl ichtet ist oder es stellt die Auskunftserteilung 
durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichti-
gung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, wer-
den diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung 
von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetre-
tener Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die verantwortliche Stelle zur 
Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 2 erfolgt in 
regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, satzungsmä-
ßige oder vertragliche Aufbewahrungspfl ichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt würden oder 
die Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit vom 
Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbesondere Rückversicherer und Versi-
cherungsvertreter über eine erforderliche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Antrags der Betroffe-
nen erfolgte, werden diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.
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IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit (1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass die Anforderungen des Daten-

schutzes und der Datensicherheit beachtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten be-
traut sind, werden auf das Datengeheimnis gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpfl ichtet. Sie 
werden darüber unterrichtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ord-
nungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadensersatzansprüche nach 
sich ziehen können. Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne Beschäftigte 
verantwortlich gemacht werden können, können entsprechend dem jeweils geltenden Recht arbeits-
rechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpfl ichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt auch über das Ende des Be-
schäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz (1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsver-
fahren zugänglich gemacht, die der Meldepfl icht an die betrieblichen Beauftragten für den Daten-
schutz unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind (§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 
8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverarbeitende Stellen, eingesetzte 
Datenverarbeitungsverfahren oder den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form 
bekannt zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Absatz 6, Artikel 27 Absatz 
5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall 
werden sie auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entsprechenden Textform 
(Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Daten-
schutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ei-
nen Beauftragten für den Datenschutz als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung 
der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltensre-
geln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung der im Unternehmen eingesetz-
ten Datenverarbeitungsprogramme und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmensleitung alle Unternehmensbe-
reiche zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes 
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen beson-
deren Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, Anfragen, Auskunftsersuchen 
oder Beschwerden im Zusammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch 
an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und Beschwerden werden 
vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form 
bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der Unternehmen unterstützen die 
Beauftragten für den Datenschutz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvor-
schriften und dieser Verhaltensregeln zu gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich 
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen daten-schutzrechtlichen Aufsichtsbehörde vertrauensvoll 
beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reakti-
on bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder sonstigen Betroffenen wegen Ver-
stößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten 
und innerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischenbescheid geben. Die für die 
Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der ver-
antwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten 
für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründeten Beschwerden so schnell wie 
möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten für den Datenschutz an die 
zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter 
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29 Information bei unrecht-
mäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von Absatz 2 unrechtmäßig über-
mittelt worden oder Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen 
unverzüglich die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benachrichtigt, sobald ange-
messene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind 
und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung 
der Betroffenen nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich ist, tritt 
an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.
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(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten
a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines Unternehmens der Lebens-, 
Kranken- oder Unfallversicherung, die nach § 203 StGB geschützt sind,
b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, sind,
c) sich auf strafbare Handlungen, z.B. des Versicherungsbetruges, oder Ordnungswidrigkeiten, z.B. 
nach Maßgabe des Straßenverkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen oder
d) Bank oder Kreditkartenkonten
betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen drohen. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder 
nicht unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpfl ichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach § 11 BDSG, sie unverzüglich 
über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vorfällen nach den Absätzen 1 und 2. 
Sie stellen sicher, dass diese der Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und 
Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, verpfl ichten sich zu deren Einhal-
tung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in 
geeigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Änderungen der Datenverarbeitungs-
verfahren in den Unternehmen erforderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die Umsetzung vor und melden die 
Fertigstellung nach Abschluss der technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjah-
res nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unternehmens zu diesen Verhaltens-
regeln bereits bestanden, werden über das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Interne-
tauftritt des Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsänderung in 
Bezug auf diese, spätestens aber fünf Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a 
Absatz 2 BDSG insgesamt evaluiert.


